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Konjunkturausblick 2007 

Auslandsnachfrage treibende Kraft im Gro 3- und Auf3enhandel 

15.02.2007 

So positiv wie seit sechs Jah -
ren nicht mehr schätzen die 
Unternehmen des Groß- und 
Außenhandels ihre gegenwär -

Lage ein. Darauf hat 
e AD -Präsident Prof. Dr. 

Dr. h. e. mutt. Erich Greipi bei 
seinem Konjunkturbericht im 
Rahmen der Vorstandssitzung 
am 19. Januar in München 
hingewiesen. Auch für 2007 
zeichnet sich ein positives ge -
samtwirtschaftliches Kon -
junkturbild ab, das allerdings 
immer noch vor allem durch 
den Export getragen wird. 

Weiterhin Sorgen bereitet der 
private Konsum. Zwar hat die 
Mehrwertsteuererhöhung zum 
1. Januar 2007 die private Nach -
frage zum Jahreswechsel kurz -
fristig gesteigert. Dabei handelte 

sich aber eindeutig um ein -
alige Vorzieheffekte, die am 

Gesamtbild einer weiter sehr ge -
ring ausgeprägten Konsumbe -
reitschaft nichts ändern. Immer -
hin gibt es deutliche Anzeichen 
dafür, dass das Vertrauen in eine 
positive Wirtschaftsentwicklung 

stark zunimmt. Die Trendkurven 
der einschlägigen Klimaindizes - 
wie beispielsweise des icon -
Konsumbarometers - zeigen ei -
nen weiterhin positiven Trend. 

sich noch im Taumel der Wie -
dervereinigung befand, nicht 
mehr gegeben hatte. Im Ver -
gleich zu Einzelhandel und Bau -
hauptgewerbe fallen die Beur -
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Bei den Unternehmen füllt die 
Einschätzung der Konjunktur so 
günstig aus wie lange nicht 
mehr: Der ifo-Geschäftsklima -
index schnellte zum Jahresende 
2006 in nahezu unerwartete 
Höhen und erreichte mit 108,7 
Punkten einen Spitzenwert, wie 
es ihn seit 1991, als Deutschland 

)CGob.. 1126 

teilungen von Lage und Erwar -
tungen im Großhandel deutlich 
besser aus. Lediglich im Verar -
beitenden Gewerbe sind die Kli -
mawerte noch positiver. 
Erfreulich ist, dass die gute 
Stimmung sich auch in der Be -
schäftigtenzahl widerspiegelt: 
Bundesweit wuchs die Zahl der 

Beschäftigten im Großhandel 
nach Erhebungen des BGA in 
den ersten drei Quartalen um 
16.000. 
Ein Blick über die Grenzen al -
lerdings relativiert diese Werte. 
So lag Deutschland mit seinem 
Wirtschaftswachstum von 2,5 
Prozent 2006 wieder einmal un -
ter dem Schnitt der EU-Länder 
(2,7 Prozent) und der westeu -
ropäischen Länder (2,8 Pro -
zent), ganz zu schweigen von 
den Wachstumsarchipelen Ost -
europa (5,9 Prozent) oder Asien/ 
Naher Osten (4,7 Prozent). 
Auch bei den Erwartungen für 
das Bruttoinlandsprodukt 2007 
verliert Deutschland mit 1,7 
Prozent im Vergleich zum eu -
ropäischen Durchschnitt (2,0 
Prozent) weiter an Boden. Eine 
ungute Entwicklung, die durch 
ungünstige Tarifabschlüsse 
noch beschleunigt werden 
könnte. Weltweit wird in den 
kommenden Monaten mit einer 
Verlangsamung beziehungswei -
se einer moderaten Abkühlung 
des konjunkturellen Wachstums 
zu rechnen sein. 

Gute Chancen 
International erfolgreiche deut -
sche Unternehmen schaffen auch 
im Inland Jobs - allen voran die 
Dienstleister. Das ermittelte der 
Deutsche Industrie- und Han -
delskammertag (DIHK) in einer 
Sonderauswertung seiner Studie 
,,Going International". 

Allerdings wagen sich bisher nur 
vergleichsweise wenige deut -
sche Serviceunternehmen mit 

für Dienstlelster im Ausland 
ihrem Angebot über die Landes -
grenzen hinaus: So hat die 
Dienstleistungswirtschaft mit 
mehr als 70 Prozent zwar einen 
gewaltigen Anteil an der gesam -
ten binnenwirtschaftlichen Wert -
schöpfung, ihre Leistungen ma -
chen aber nur gut 14 Prozent der 
deutschen Exporte aus. In der In -
ternationalisierung der Dienst -
leistungen liegt also noch erheb -
liches Entwicklungspotenzial. 

Hauptzielregionen der auslands -
aktiven Dienstleïster sind der 
DIHK-Erhebung zufolge der -
zeit vor allem die EU-Mit -
gliedsstaaten. Immer mehr Be -
triebe nehmen jedoch - zumin -
dest mittelfristig - auch Asien 
ins Visier: Für die kommenden 
zwei bis fünf Jahre sehen sie die 
besten Perspektiven auf dem 
chinesischen und indischen 
Markt. 

Bitte notieren: 

LGAD -
Verbandstag 

am 4. Juli 2007 
mit Neuwahlen 
der Gremien. 
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KURZ NOTIERT 

Änderungen bei 
verbilligten Mahlzeiten 
Seit Januar 2007 sind Mahlzei -
ten, die arbeitstäglich unent -
geltlich oder verbilligt an die 
Arbeitnehmer abgegeben wer -
den, mit folgenden anteiligen 
amtlichen Sachbezugswerten 
nach der Sozialversicherungs -
entgeltverordnung vom 21. 
Dezember 2006 zu bewerten: 
Mittag- oder Abendessen mit 
jeweils 2,67 Euro, Frühstück 
mit jeweils 1,50 Euro. Diese 
Sachbezugswerte gelten auch 
für Mahlzeiten zur üblichen 
Beköstigung anlässlich oder 
während einer Auswärtstätig -
keit oder im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung. 

GEZ-Gebühr für 
Computer: Nur unter 
Vorbehalt zahlen! 
Die GEZ-Gebühr auf internet -
fähige Computer wurde auf -
grund massiver Kritik der Wirt -
schaftsverbände auf 5,52 Euro 
reduziert. Vor dem Bundesver -
waltungsgericht läuft derzeit 
allerdings noch eine Klage ge -
gen diese PC-Gebühr. Deswe -
gen empfiehlt der LGAD sei -
nen Mitgliedsunternehmen, die 
entsprechende GEZ-Rechnung 
mit Hinweis auf dieses Verfah -
ren (AZ: 1 BvR 829/06) nur 
unter Vorbehalt zu zahlen. 
Denn nur dann erhalten Sie die 
Gebühren zurück, sollte die 
Klage erfolgreich sein. 

Ermittlung von 
Logistik-Engpässen 
Die Generaldirektion Energie 
und Verkehr der Europäischen 
Kommission startet ein europa -
weites Projekt zur Ermittlung 
von Engpässen, die die Ent -
wicklung der europäischen Gü -
terverkehrslogistik behindern. 
Alle Akteure dieses Sektors 
werden daher um ihren Beitrag 
gebeten. Die Ergebnisse der 
Erhebung sollen direkt in den 
Aktionsplan Güterverkehr der 
Europäischen Kommission 
einfließen. Verbandsmitglieder 
können den Erfassungsbogen 
beim LGAD anfordern unter 
w.bauerlgad. 

Merkblatt zur Zollsicherheit 
Der Zollkodexausschuss hat im 
Oktober 2006 wichtige Ände -
rungen der Durchführungsver -
ordnung zum Europäischen 
Zollkodex beschlossen. 

Ab Januar 2008 wird damit die 
Rechtsfigur eines so genannten 
Zugelassenen Wirtschaftsbetei -
ligten geschaffen, ab Juli 2009 
wird die elektronische Voraban- 

meldung vor der Ein- und Aus -
fuhr von Waren eingeführt. 

Als Leitfaden für die notwendi -
ge Umsetzung der Sicherheits -
initiative in den Unternehmen 
haben die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft, darunter 
der BGA, ein gemeinsames 
Merkblatt erstellt, das einen 
Überblick über die wichtigsten 

zollrechtlichen Änderungen 
gibt. Das Merkblatt kann beim 
LGAD angefordert werden: 
Burchard Schwarz, Telefon 
089/54593719 oder per E-Mail 
b.schwarzlgad.de. 
Der LGAD weist darauf hin, 
dass der Status des Zugelasse -
nen Wirtschaftsbeteiligten eine 
freiwillige Option für interes -
sierte Zollbeteiligte ist; eine ge -
setzliche Verpflichtung zur Er -
langung des Status besteht nicht. 

Neue Qualifikationsprofile näher am 
Bedarf des Handels 
Die Akademie Handel, nach ei -
genen Angaben größter Anbieter 
der Weiterbildung zum Handels -
fachwirt in Deutschland, setzt als 
eine der ersten Bildungsinstitu -
tionen die neue Rechtsverord -
nung zum ,,Geprüften Handels -
fachwirt (IHK)" bereits in den 
seit Herbst 2006 laufenden 
Studiengängen um. Der ,,Geprüf -
te Betriebswirt (IHK)" wird im 
Frühjahr 2007 an den Start gehen. 
Die neuen Rechtsverordnungen 
wurden den Anforderungen der 
Wirtschaft angepasst. Die Quali -
fikationsprofile von Handels -
fachwirt und Betriebswirt ent -
sprechen nun inhaltlich wie 
strukturell den vielfältigen Ein -
satzfeldern. Der Handelsfachwirt 
wird nach der neuen Verordnung 

in einer so genannten Kernquali -
fikation und mehreren Differen -
zierungsbereichen ausgebildet. 
Gerade die Spezialisierung in 
den Wahlfächern ist für Unter -
nehmen sehr interessant, da sich 
der Handelsfachwirt vertieftes, 
auf seine Aufgabe zugeschnitte -
nes Fachwissen aneignet. Als 
Differenzierungsbereiche wer -
den angeboten: Handelsmarke -
ting und Vertrieb, Mitarbeiter -
führung und Qualifizierung, 
Außenhandel sowie Handels -
logistik. 
Eine weitere Neuerung bei bei -
den Weiterbildungen betrifft die 
Liberalisierung der Zulassungs -
voraussetzungen zur Abschluss -
prüfung, die nun bundesweit ein -
heitlich ist. Für die Qualifizie- 

rung zum Handelsfachwirt ist die 
notwendige Berufserfahrung um 
ein Jahr verringert worden. Ab 
nächstem Jahr können zudem 
alle Fachwirte sowie alle Fach -
kaufleute sofort nach ihrer ersten 
Weiterbildung den Abschluss als 
Betriebswirt/ -in anstreben. 
Weitere Informationen zum Han -
delsfachwirt gibt Jürgen Haag, 
Juergen.Haag@akademie-han -
del.de oder Tel. 0931/353 598-0. 
Näheres zum Betriebswirt ist bei 
Judith Bolsinger zu erfahren: 
Judith.Bolsingerakademie -
handel.de oder telefonisch unter 
0911/2418-649. 

Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen auch bei E-Mails 
Das zum Januar 2007 in Kraft 
getretene ,,Gesetz über das elek -
tronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister" 
(EHUG) macht firmenrechtliche 
Angaben in Geschäftsbriefen 
(Vorstandszeile) - unabhängig 
von der Form des Schreibens - 

für im Handelsregister eingetra -
gene Unternehmen verbindlich. 
Gewerbetreibende, die nicht im 
Handelsregister eingetragen 

sind, müssen auf ihren Ge -
schäftsbriefen zumindest den 
Vor- und Familiennamen des In -
habers führen. 
Damit erfolgt eine gesetzliche 
Klarstellung, dass für Geschäfts -
briefe, die per E-Mail versandt 
werden, nichts anderes gilt als 
für normale Geschäftsbriefe. Um 
Haftungsrisiken auszuschließen, 
war es aber schon vor dieser 
Rechtsänderung empfehlens -
wert, die Pflichtangaben auch für 

E-Mails zu übernehmen. Als Ge -
schäftsbriefe gelten schriftliche 
Mitteilungen des Unternehmens 
an externe Dritte, also auch an 
verbundene Unternehmen oder 
einzelne Mitarbeiter. Die vbw - 

Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft hat dazu ein Merk -
blatt erstellt, das beim LGAD bei 
Wolfgang Bauer telefonisch un -
ter 089/545937-22 oder per Mail 
( w.bauer@lgad.de ) angefordert 
werden kann. 

lnsolvenzrechtliche Bekanntmachungen 
Rechtzeitig über insolvenzrechtliche Bekanntmachungen von Geschäftspartnern informiert zu sein, 
ist immer ein Vorteil. Auf der Internetseite ,,lnsolvenzverfahren online" unter www.insolvenz-
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Neue Basel-Il-Elgenkapitairegein 
Die Anwendung der neuen Ba -
sel -II -Eigenkapitalregeln hat in 
Deutschland mit dem Jahres -
wechsel 2007 begonnen. Damit 
soll das bankinterne Rating 
flächendeckend eingesetzt wer -
den. Um die Abläufe und Anfor- 

derungen des Bankenratings 
transparent und für die Kredit -
nehmer nachvollziehbar zu ge -
stalten, haben Kreditinstitute 
und Verbände eine Rating-Bro -
schüre erstellt. Damit wird erst -
mals ein institutsübergreifender 

Überblick der angewandten Ra -
tingverfahren sowie eine Dar -
stellung des Zusammenhangs 
zwischen Ratingstufen und der 
daraus resultierenden Konditio -
nengestaltung im Kreditgeschäft 
aufgezeigt. Die Broschüre steht 
unter www.finanzstandort.de 
abrufbereit. 

KW-Umfrage zur 
Unternehmens -
finanzierung 
Der LGAD beteiligt sich auch 
dieses Jahr wieder an der Un -
ternehmensbefragung der KfW 
- Kreditanstalt fUr Wiederauf -
u zur Kreditversorgung im 
itteistand. Wir bitten Sie - 

wie schon in den Vorjahren - 

um aktive Unterstützung an der 
j Befragungsaktion. Den Frage-
bogen schicken wir Ihnen gern 
zu. Bitte benutzen Sie zur An -
forderung den beiliegenden 
Rückantwortbogen. 

Computer -Nutzung nur zu 
dienstlichen Zwecken 
Anweisungen des Arbeitgebers, 
nach denen derArbeitnehmer nur 
dienstliche Software und den 
Rechner nur zu dienstlichen 
Zwecken nutzen darf, sind zuläs -
sig. Verstößt ein Arbeitnehmer 
gegen eine solche Anweisung 
durch die Installation einer Ano -
nymisierungssoftware, verletzt er 
seine Pflichten erheblich. 
Zum einen hat er das sich aus der 
Anweisung des Arbeitgebers er -
gebende Verbot einer Installation 
privater Software missachtet. 

Zum anderen hat er durch seine 
eigenmächtige Veränderung von 
technischen Arbeitsmitteln des 
Arbeitgebers seine arbeitsver -
tragliche Rücksichtnahmepflicht 
verletzt und durch sein Handeln 
seine Obhuts- und Betreuungs -
pflicht gegenüber dem ihm über -
lassenen und anvertrauten Be -
triebsmittel missachtet. In einem 
solchen Fall ist nach Auffassung 
des BAG eine fristgemäße Kün -
digung auch ohne vorherige Ab -
mahnung gerechtfertigt. 

Verringerung der Arbeitszeit in der Baby -Pause 
Der Arbeitnehmer kann für die 
Teilzeitbeschäftigung während 
der Elternzeit die Verringerung 
der vertraglich geschuldeten Ar -
beitszeit auch daim noch verlan -
gen, wenn er sich bereits in El -
ternzeit befindet und somit von 

Arbeitspflicht befreit ist. 
Anspruch richtet sich auf 

Verurteilung des Arbeitgebers, 
der vom Arbeitnehmer bean -
tragten Verringerung seiner ver -
traglichen Arbeitszeit für den 
gewünschten Zeitraum während 
der Elternzeit zuzustimmen. Ei -
nem stattgebenden Urteil steht 
nicht entgegen, dass der Zeit -
raum, für den die Teilzeitbe- 

schäftigung verlangt worden ist, 
bereits verstrichen ist. 
Der Arbeitgeber kann dem An -
spruch auf Verringerung der Ar -
beitszeit nur dringende betrieb -
liche Gründe entgegensetzen. 
Das gilt auch für die vom Ar -
beitnehmer verlangte Verteilung 
der Arbeitszeit. 

Anhebung des Aufstockungsbeitrags für Min ilobber 
Die Erhöhung des Rentenversi -
cherungsbeitrags hat zur Folge, 
dass Minijobber, die vollwertige 
Rentenansprüche erwerben 
möchten und deshalb auf ihre 
Versicherungsfreiheit verzichten, 
ab Januar 2007 anstelle des bis -
herigen Eigenanteils von 4,5 
Prozent nun 4,9 Prozent des Ar -
beitsentgelts zahlen müssen. 
Das ist der Differenzbetrag zwi- 

schen dem vom Arbeitgeber zu 
zahlenden Pauschalbeitrag zur 
Rentenversicherung (115 Prozent) 
und dem allgemeinen Beitrags -
satz zur gesetzlichen Rentenver -
sicherung, der ab Januar 2007 
19,9 Prozent beträgt. 
Voraussetzung ist eine schriftli -
che Mitteilung an den Arbeitge -
ber, dass er auf die Versiche -
rungsfreiheit in der Rentenversi- 

cherung verzichtet. Die Auf -
stockung beginnt dann am fol -
genden Tag, es sei denn, der Ar -
beitnehmer wünscht einen späte -
ren Beginn. Will ein Arbeitneh -
mer ab Beschäftigungsbeginn 
von der Aufstockung Gebrauch 
machen, muss er seine Verzichts -
erklärung dem Arbeitgeber in -
nerhalb von zwei Wochen nach 
Beschäftigungsbeginn vorlegen. 

Berücksichtigung von Mutterschutzfristen 
Eine Vergütungsregelung, die 
dazu führt, dass Mutterschutz -
fristen nicht in die Bemessungs -
grundlage eines ergebnisbezo -
genen Entgelts, einer Jahresab- 

schlussvergütung etc., einbezo -
gen werden, beinhaltet die Ver -
einbarung einer geringeren Ver -
gütung im Sinne des § 612 Abs. 
3 Satz 2 BGB. Aufgrund der be- 

sonderen Schutzvorschriften im 
Mutterschutzgesetz ist die da -
durch bedingte Kürzung un -
zulässig und führt zu einem un -
verminderten Entgeltanspruch. 

KURZ NOTIERT 
Verlängerung des befriste -
ten Arbeitsvertrags 
Zur Wahrung der nach § 141V 
TzBfG für die Befristung von 
Arbeitsverträgen erforderli -
chen Schriftform genügt es, 
wenn die eine Vertragspartei in 
einem von ihr unterzeichneten, 
an die andere Vertragspartei 
gerichteten Schreiben den Ab -
schluss eines befristeten Ar -
beitsvertrags anbietet und die 
andere Vertragspartei das Ver -
tragsangebot annimmt, indem 
sie das Schriftstück ebenfalls 
unterzeichnet. 

Versicherung gegen 
Schadensersatzansprüche 
Bei einem Verstoß gegen das 
Allgemeine Gleichbehand -
lungsgesetz (AGG) drohen er -
hebliche Sanktionen. Betroffe -
ne können Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche stel -
len. Unternehmen sollten da -
her ihre Organisation und ihre 
Entscheidungsprozesse analy -
sieren. In diese Überlegungen 
sollte eventuell auch ein Versi -
cherungsschutz für Unterlas -
sungs- und Schadenersatzan -
sprüche mit einbezogen wer -
den. Nähere Informationen 
hierzu gibt die Versicherungs -
stelle des Deutschen Groß -
und Außenhandels GmbH un -
ter der gebührenfreien Num -
mer: 0800/8424624 oder unter 
www.vga.de. 

Diskriminierung beweisen 
Bei der Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen 
wegen geschlechtsbezogener 
Diskriminierung müssen Ar -
beitnehmer Hilfstatsachen dar -
legen, die eine Benachteili -
gung wegen des Geschlechts 
vermuten lassen. Das Vorlie -
gen einer Schwangerschaft bei 
der gegenüber einem männli -
chen Mitbewerber nicht 
berücksichtigten Bewerberin 
um eine Beförderungsstelle 
reicht hierzu nicht aus. Un -
streitige oder erwiesene Äuße -
rungen des Arbeitgebers mit 
geschlechtsspezifischem Ge -
halt können solche Hilfstat -
sachen darstellen. 
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PERSONALIEN 
Neues Gesicht beim LGAD 
Wolfgang Bauer, Jahrgang 
1974, ist im Januar in die Ge -
schäftsführung des LGAD in 
München eingetreten und 
übernimmt die Aufgabenbe -
reiche Verkehr, Umwelt und 
Steuern von Walter Mackholt, 
der den LGAD aus Alters -
gründen verlassen hat. Auch 
die Betreuung der Fachkreise 
Technische Chemikalien, 
Heim und Farbe sowie Feuer -
wehrbedarf wird künftig von 
Wolfgang Bauer verantwortet. 

Darüber hinaus soll der Voll -
jurist und Bankkaufmann ne -
ben der schon bestehenden 
Abteilung für Arbeits-, Tarif -
und Sozialrecht eine Rechts -
beratung durch den LGAD 
auch bei zivilrechtlichen Pro -
blemen etablieren. Auf diese 
Weise wird nicht nur ein rei -
bungsloser Übergang in dieser 
wichtigen Position des LGAD 
geschaffen, sondern auch 
ein bedeutendes zukünftiges 
Betätigungsfeld eröffnet. 
Wolfgang Bauer ist unter Tel. 
089/54593722 oder über 
w.bauerlgad.de zu errei -
chen. Seine Mitarbeiterin ist 
Maria Christine Blanke. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 

Bayerischen Groß- und Außen -
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sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 

Dienstleistungen Bayern, 80333 

München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich 

ifir Redaktion und Anzeigenteil: 

Joachim Schwichtenberg und 

Burchard Schwarz, 80333 Mün -

chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 

Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Verdienstkreuz für Helmut Hack 
Der Geschäftsführer der 
LGAD-Mitgliedsfirma Martin 
Bauer, Helmut Hack, ist für sein 
gesellschaftliches Wirken aus -
gezeichnet worden. Der bayeri -
sche Innenminister Günther 
Beckstein überreichte ihm am 
1. Dezember 2006 das ,,Ver -
dienstkreuz am Bande des Ver -
dienstordens der Bundesrepu -
blik Deutschland". 

Hacks große Leidenschaft ist 
der Fußball. Der 57 -Jährige 
machte es sich deshalb zur Auf -
gabe, seinem Heimatverein 
TSV Vestenbergsgreuth zu 
sportlichen Erfolgen zu verhel -
fen. Er baute die Fußballmann -
schaft auf, die bis in die Regio -
nalliga aufstieg und 1994 beim 
,,Fußballwunder von Vesten- 

bergsgreuth" schließlich den FC 
Bayern München aus dem DFB -
Pokal kickte. Seit der Fusion des 
TSV mit der SpVgg Fürth ist 
Hack Präsident der SpVgg 
Greuther Fürth. 

Soft Skills für Azubis 
Viele Unternehmen klagen darü -
ber, dass ihre Auszubildenden 
Defizite im Bereich der sozialen 
Kompetenzen haben, die weder 
in der Berufsschule noch im Aus -
bildungsbetrieb selbst ausgegli -
chen werden können. Die Akade -
mie Handel begleitet Auszubil -
dende zu Kaufleuten im 

Großhandel frühzeitig mit 
Workshops und Trainings, um 
deren Umgangsformen, Kommu -
nikation, Teamfähigkeit und 

Zeitmanagement zu verbessern. 
Die erste Schulung ,,Der kleine 
Berufsknigge - Umgangsformen 
im Ausbildungsbetrieb" findet 
am 6. März 2007 in der Akade -
mie Handel München statt. Die 
Trainings werden mit öffentli -
chen Mitteln bezuschusst. 

Anmeldung und weitere Infor -
mationen bei Peter Stolpe, 
Tel. 089/55145-36, peter.stolpe 
@akademie-hande1.de. 

Fahrverbot für Umwelt-Sünder 
Kommunen können ab März 
diesen Jahres für Lastwagen und 
Autos Fahrverbote für bestimm -
te Zonen aussprechen. Aus -
schlaggebend für ein Fahrverbot 
wird die Schadstoffklasse der 
Fahrzeuge sein. Die Verordnung 
sieht vor, sämtliche Fahrzeuge 
entsprechend ihrer Abgasnorm 
in Schadstoffgruppen einzutei -
len und durch eine grüne (Euro 
4), gelbe (Euro 3) oder rote Pla -
kette (Euro 2) zu kennzeichnen. 
Für Fahrzeuge der emissions -
starken Schadstoffgruppe 1 - in 
der Regel alte Dieselfahrzeuge 
sowie Benziner ohne geregelten 
Katalysator - ist keine Plakette 

vorgesehen. Für diese Fahrzeu -
ge wird in den Umweltzonen ein 
generelles Fahrverbot bestehen. 
Besondere Ausnahmen gelten 
nur für Sonderfahrzeuge (Ret -
tungsdienste, Streitkräfte, be -
stimmte Arbeitsmaschinen). 
Auskunft über die Abgasnorm 
geben die Emissionsschlüssel -
nummern in den Fahrzeugschei -
nen und -papieren. 
Die Plakette wird zwischen fünf 
und zehn Euro pro Fahrzeug 
kosten und später von allen zur 
Durchführung von Abgasunter -
suchungen anerkannten Stellen 
und Werkstätten ausgegeben 
werden. 

Glückwunsch zum 80. 
Dr. Konrad Binkert, über 20 
Jahre lang geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Verban -
des der Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW) e.V., hat 
am 18. Dezember 2006 seinen 
80. Geburtstag gefeiert. Der 
LGAD gratuliert herzlich. 

Qualitätsmanagement 
im Großhandel 
Das Qualitätsmanagement im 
Großhandel und die Zertifizie -
rung nach 150 9001 sind im 
Handel, zunehmend aber auch 
im Dienstleistungssektor eine 
wichtige Thematik, der man 
sich als Unternehmer stell--
muss. Die verbandliche Be 
tungsstelle, die GfH - Gesell -
schaft für Handelsberatung 
mbH, verfügt über langjährige 
Erfahrungen und kann Hilfe -
stellung geben, um die Kosten 
des Erstellungs- und Unterhal -
tungsaufwands eines Qua -
litätsmanagement-Systems in 
Grenzen zu halten. Beachten 
Sie bitte die Beilage der GifT. 

Bitte beachten Sie 
unsere Beilagen 

FASO -Veranstaltungskalender 2007 

LGAD-Verbandsforum: 
Künstlersozialabgabe 

LGAD-Verbandsforum: 
Neue Eliernteilzeitregelung 

Steuerrechtsünderuhgen 
ab 1. Januar 2007 

Rückantwort KM -Umf rage 

GEH: Qualitätsmanagement im 
Großhandel 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (0911)2031 80 
Fax: (09 11) 22 16 37 
lgadnbg@lgad.de 
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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

16.4.2007 

BÜRGSCHAFTSBANK 
BAYERN 

Am 1. April hat die Bürg -
schaftsbank Bayern GmbH 
ihre Arbeit aufgenommen. 
Sie übernimmt als gemeinsa -
es Förderinstitut die Ge -
äftsbetriebe von vier Kre -

diugarantiegemeinsehaften, 
die am Stammkapital von 
zehn Millionen Euro wie folgt 
beteiligt sind: Handel 43 Pro -
zent, Handwerk 33 Prozent, 
Gastgewerbe 21,5 Prozent 
und Gartenbau 2,5 Prozent. 

Bürgschaftsbank Bayern geht an den Start 
Der Zusammenschluss der Kre -
ditgarantiegemeinschaften von 
Handel, Handwerk, Gastgewer -
be und Gartenbau in Bayern 
setzt ein starkes Signal für die 
mittelständische Wirtschaft: 
Mit Hilfe einer durch staatlich 
geförderte Bürgschaftspro -
gramme möglichen Bankenfi -
nanzierung können Firmen 
neue unternehmerische Akti -
vitäten entfalten, neue Arbeits -
plätze schaffen und ihre Wett -
bewerbsposition verbessern. 

Der LGAD, seit fünf Jahrzehn -
ten eine der tragenden Säulen 
der KGG Handel, identifiziert 
sich voll mit dieser Entwick -
lung. Mit dem Zusammen -
schluss ist der Weg nun frei für 
eine umfassende Bürg -
schaftseinrichtung der bayeri -
schen Wirtschaft, die auch die 
Bereiche Industrie, Dienstleis -
tung und freie Berufe mit einbe -
zieht. Für die zum Groß- und 
Außenhandel affinen interme -
diären Dienstleister, die in der 

verbandlichen Organisation 
längst angeschlossen sind, ist 
eine schrittweise Einbindung in 
die gemeinsame Bürgschafts -
bank überfällig. 

Die Bürgschaftsbank wird mit 
einem Bürgschaftsbestand von 
etwa 1500 Bürgschaften und ei -
nem Bürgschaftsbetrag von ins -
gesamt rund 200 Millionen 
Euro starten, der verbürgte Kre -
dite von insgesamt rund 300 
Millionen Euro absichert. 

EU b l eibt wichti9ster Export-Markt 
Die deutsche Exportwirtschaft 
hat auch 2007 nichts von ihrer 
Dynamik eingebüßt. Die Aus-
fuhren wachsen nach wir vor 
zweistellig. Nach Erhebungen 
des Statistischen Bundesamtes 

irden a1lin im Januar Waren 
Wert von 77,5 Milliarden 

Euro in alle Welt exportiert. 

dabei Frankreich, das erneut 
annähernd zehn Prozent der deut -
schen Exporte aufnahm. 
Die höchsten Zuwachsraten in -
nerhalb der EU erzielten deut -
sche Exporteure mit einem Plus 
von 29 Prozent in Polen, das die 
Rangliste der Absatzmärkte in 
den neuen EU -Staaten deutlich 
anführt. Übertroffen wurde diese f Ausfuhr' 

DeutscherAußenhandel: 

Von Rekord zu Rekord 2006 

Angaben in Milliarden Euro 
2004 

2005 8936 

2002 2003 786,3 

2001 731,5 731 7 
2000 

1999 638,3 
651,3 6645 

998 597,4 
I 
I 
I 

510,0 
45.à4 

Trotz der zunehmenden Bedeu -
tung der außereuropäischen 
Märkte fir den deutschen Außen -
handel bleibt die Europäische 
Union mit Abstand wichtigster 
Absatzmarkt. So gingen im Ge -
samtjahr 2006 rund 62 Prozent 
aller deutschen Exporte in die 
EU-Länder. Spitzenreiter bleibt 

Steigerungsrate nur vorn Handel 
mit den aufstrebenden Schwel -
lenländern Russland (plus 35,3 
Prozent) und China (plus 29,6 
Prozent). Diese nehmen in ihrer 
Bedeutung als Absatzmärkte für 
Produkte ,,Made in Germany" 
zwar ständig zu, importieren mit 
einem Anteil von rund 5,5 Pro- 

Einfuhr '353,O 

Ausfuhr. 1f111 
Oberschuss 50,4 

Quelle, Slat. B u ndesamt 
M M M M M 
hiih ill j 

C Globus 

zent am deutschen Gesamtex -
port zusammen genommen aber 

nur etwa halb so viele deutsche 
Waren wie Frankreich. 

Zivilrechtliche 
In den letzten LGAD-Nachrich -
ten wurde als ,,neues Gesicht" 
im Team Herr RA Wolfgang 
Bauer vorgestellt. Schon die 
kurze Erwähnung der Aufgabe, 
neben dem Arbeits-, Tarif und 
Sozialrecht eine Rechtsberatung 

Beratung für LGAD-Mitglieder 
auch bei zivilrechtlichen Pro -
blemen zu etablieren, erbrachte 
regen Zuspruch. Die Anfragen 
deckten ein breites Spektrum 
ab, vorn Gewährleistungsrecht 
über das Recht der AGB bis hin 
zum Internet- und EDV-Recht. 

Damit steht für unsere Mitglie -
der eine qualifizierte juristische 
Hilfestellung auf den Gebieten 
des Zivilrechts bereit. Wir er -
muntern Sie, davon regen Ge -
brauch zu machen. Kontakt: 
w.bauer@lgad.de ; 089/54 59 37 0 

Bitte fest vormerken: 

LGAD-Verbandstag 
am 4. Juli 2007 

mil Neuwahlen der Gremien. 
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KURZ NOTIERT 
Telemediengesetz: Informa -
tionspflicht beachten 
Am I. März 2007 ist das Tele -
mediengesetz (TMG), in Kraft 
getreten, das die bisherigen Re -
gelungen des Teledienstgeset -
zes (TDG), des Teledienste -
Datenschutzgesetzes (TDDSG) 
sowie des Mediendienste -
Staatsvertrages (MDStV) zu -
sammenfasst und ablöst. 

Wichtigster Inhalt dieses neuen 
Gesetzes ist zum einen, dass die 
bestehenden Vorschriften zur 
Impressumspflicht auf Online -
Medien weiter gelten. Außer -
dem haben Unternehmen bei 
der kommerziellen Kommuni -
kation per elektronischer Post 
zusätzliche Regeln zu beach -
ten: In der Kopf- und Betreff -
zeile einer E-Mail darf weder 
der Absender noch der kom -
merzielle Charakter der Nach -
richt verheimlicht oder ver -
schleiert werden. Wer gegen 
diese Bestimmungen verstößt, 
handelt ordnungswidrig und 
riskiert eine Geldbuße von bis 
zu 50.000 Euro. 
Die Industrie- und Handels -
kammer München bietet auf 
ihrer Homepage www.muen -
chen.ihk.de ein detailliertes 
Merkblatt zu diesem Themen -
komplex zum kostenlosen 
Download an. 

Zahlung von Steuerschulden 
per Scheck 
Schecks sind Zahlungsmittel 
im Sinne der Abgabenordnung 
(AO). Gemäß § 224 Abs. 2 Nr. 
1 der AO gilt eine Zahlung als 
entrichtet, wenn ein Zahlungs -
mittel übergeben wird, auch 
wenn die Gutschrift erst Tage 
später erfolgt. 
Nach Ansicht des Gesetzgebers 
führt dies zu ungerechtfertigten 
Zinsvorteilen für Steuerpflich 
tige, die ihre Steuerschulden 
durch Übergabe von Schecks 
erfüllen. Er hat deshalb im 
Jahressteuergesetz 2007 für 
Scheckeingänge nach dem 31. 
Dezember 2006 festgelegt, dass 
sie erst drei Tage nach dem Tag 
des Eingangs des Schecks als 
geleistet gelten. 

[GAD -Tarif -Information 
Nach der fristgemäßen Kündi -
gung der Lohn- und Gehaltsta -
rifverträge durch die Gewerk -
schaft ver.di vom 21. Februar 
2007, dem LGAD zugegangen 
am 22. Februar 2007, hat ver.di 
mit Schreiben vom 27. März 
2007 nun die Forderungen für 
die diesjährige Tarifrunde be -
kannt gegeben. Diese lauten 
(Auszug aus dem Original -
text): 

1. Lohn- und Gehaltserhöhung 
um 110 Euro für alle 

2. Auszubildendenvergütung 
soll um 40 Euro erhöht werden 

3. Laufzeit zwölf Monate (ab 
dem I. April bzw. 1. Septem -
ber 2007) 

4. Umsetzung der AGG-Bestim -
mungen in dieser Tarifrunde 

Die Gewerkschaft trägt damit 
den guten Konjunkturberichten 

Rechnung: Die Gewerkschafts -
forderungen für Lohn und Ge -
halt liegen um rund 14 Euro 
pro Tarifgruppe höher als die 
Tarifforderungen aus dem Jahr 
2005. 
Es steht daher für die kommen -
de Tarifrunde ein zähes Ringen 
um einen wirtschaftlich vertret -
baren Abschluss bevor, in der 
sich der LGAD klar positionie -
ren wird. 

Neue Lenk- und Ruhezeiten 
Am 11. April 2007 ist die EU -
Verordnung Nr. 561/2006 mit 
neuen Regelungen zu Lenk- und 
Ruhezeiten im Straßengüterver -
kehr in Kraft getreten. Die Ver -
ordnung gilt für den gewerbli -
chen Güterverkehr mit Fahrzeu -
gen ab einem zulässigen Gesamt -
gewicht von 3,5 Tonnen. Über 
die Fahrpersonalverordnung fin -
den die Regelungen in Deutsch -
land aber auch schon auf Fahrer 
mit einem Fahrzeug ab einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
2,8 Tonnen Anwendung. 
Die nach der Verordnung vorge -
sehene Lenkzeit des Fahrers be -
trägt damit nun höchstens 56 
Stunden pro Woche. Die Tages -
lenkzeit darf, wie bisher, neun 
Stunden nicht überschreiten, 
kann aber an zwei Tagen in der 
Woche auf bis zu zehn Stunden 

verlängert werden. Der Fahrer 
hat nach spätestens 4,5 Stunden 
Lenkzeit eine Pause von minde -
stens 45 Minuten einzulegen. 
Möglich ist eine Aufteilung in ei -
nen Abschnitt von 15 Minuten, 
gefolgt von einem Abschnitt mit 
30 Minuten. Seine vorgeschrie -
bene tägliche Ruhezeit beträgt elf 
Stunden. Auch die Ruhezeit kann 
in zwei Abschnitte aufgeteilt wer -
den. Dann sind aber insgesamt 
mindestens 12 Stunden Ruhezeit 
einzuhalten; zuerst sind drei, 
dann neun Stunden zu nehmen. 
Zudem ist die Einhaltung der 
neuen Lenk- und Ruhezeiten nun 
nicht mehr nur die Sache der Fah -
rer. Stattdessen nimmt EU-Ver -
ordnung 561/2006 Artikel 10 
ganz klar Unternehmen, Verlader, 
Spediteure, Hauptauftragnehmer, 
Unterauftragnehmer und Fahrer- 

Vermittlungsagenturen mit der 
Maßgabe in die Pflicht, dass ver -
traglich vereinbarte Beförde -
rungszeitpläne nicht gegen die 
Regelungen verstoßen dürfen. 
Andernfalls haften die beteiligten 
Unternehmen für mögliche Ver -
stöße. Ein Informationsblatt, das 
die alte und neue Regelung ge -
genüberstellt, kann bei Wolfga 
Bauer unter w.bauer@lgad an IV 
fordert werden. 

Zusotzspiegel für L0stw09en wird Pflicht 
Nach einem Beschluss der EU -
Verkehrsminister müssen dem -
nächst Lastwagen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
über 3,5 Tonnen mit einem zu -
sätzlichen Spiegel nachgerüs -
tet werden, um den „toten Win -
kel" zu vermeiden. Das kostet 

rund 100 bis 150 Euro pro 
Fahrzeug. 

Die neue Regelung tritt 2008 in 
Kraft - mit einer zweijährigen 
Übergangsfrist. Nachgerüstet 
werden müssen allerdings nur 
Lastwagen, die nach dem 1 Ja- 

nuar 2000 zugelassen wurden. 
Das Europäische Parlament 
muss dem Beschluss aber noch 
zustimmen. Deutschland wolle 
die Verpflichtung zur Nachrüs -
tung schnellstmöglich umset -
zen, kündigte Bundesverkehrs -
minister Wolfgang Tiefensee an. 

Vorsicht bei ,,Social Hockern" 
Das so genannte „Social 
Hacking", bei dem Anrufer Fir -
menmitarbeiter unbefugt nach 
vertraulichen Daten und Anga -
ben ausfragen, nimmt immer 
mehr zu. Die Anrufer sind er -
staunlich gut vorbereitet und ge- 

ben sich häufig als Mitarbeiter 
von offiziellen Institutionen wie 
z. B. Amtsgerichten aus. Im Te -
lefon-Display erscheint keine Te -
lefonnummer, was die Kontrolle 
erschwert. Bei Nachfragen von 
Firmenmitarbeitern reagieren die 

Anrufer gereizt und verweisen 
häufig auf großen Zeitdruck. 
Mitarbeiter sollten angewiesen 
werden, in Zweifelsfällen die 
Identität eines Anrufers zu über -
prüfen und vertrauliche Informa -
tionen grundsätzlich nicht am 
Telefon herauszugeben, auch 
nicht zu Umfragezwecken. 
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AGG: Abmahnung durch ,,Schutzgemeinschaft" 
Die Rechtsexperten des LGAD 
warnen vor den Geldforderungen 
angeblicher Schutzgemeinschaf -
ten: Nach einem Zeitungsbericht 
hatte eine solche Schutzgemein -
schaft über einen Anwalt eine 
Bäckerei abmahnen lassen, weil 
sie einen ,,Bäckergesellen" such -
te. Der Betrieb sollte 592,66 Euro 
zahlen und eine Unterlassungser -
klärung abgeben, weil er gegen 
das Allgemeine Gleichbehand -
lungsgesetz (AGG) verstoßen 
habe. Der Rechnungsbetrag setz -
te sich zusammen aus der An -
waltsgebühr, Auslagen und einer 
,,Aufwendungsersatzpauschale" 
r die Schutzgemeinschaft von 

200 Euro. Ferner sollte es die 
Bäckerei bei Meidung einer Kon -
ventionalstrafe von 4.000 Euro 
künftig unterlassen, geschlechts -
bezogen Mitarbeiter zu suchen. 
Eine Rechtsgrundlage für ein 
derartiges Vorgehen ergibt sich 
jedoch weder aus dem AGG noch 
aus anderen gesetzlichen Bestim -
mungen. Eine Abmahnung dient 
der außergerichtlichen Geltend -
machung eines (zivilrechtlichen) 
Unterlassungsanspruchs. Einen 
solchen kennt insbesondere das 
AGG, auf das die Abmahnung 
gestützt war, in seinem arbeits -
rechtlichen Teil nicht, so dass es 
bereits an einem abmahnungs- 

fähigen Bezugspunkt fehlen 
dürfte. 
Dies gilt insbesondere für einen 
Verein, der keine eigenen Rechte 
geltend machen kann und dem 
auch die Durchsetzung von 
Rechten Dritter verwehrt ist. Die 
ursprünglich vorgesehene Mög -
lichkeit der Geltendmachung ab -
getretener Rechte ist im Gesetz -
gebungsverfahren bewusst aus 
dem AGG gestrichen worden. 
Auf derartige Abmahnschreiben 
sollten daher keinesfalls irgend -
welche Zahlungen geleistet wer -
den. Sollten derartige Fälle be -
kannt werden, bittet der LGAD 
um Mitteilung. 

ASO-Podium setzt verbandspoitisches Signa 
,,Prävention, betriebliches Ein -
gliederungsmanagement, perso -
nenbedingte Kündigung" - so 
lautete das Thema der LGAD -
Sonderveranstaltung, zu der sich 
am 7. März 2007 alle fünf Ar -
beitskreise des Forums Arbeit 
und Sozialrecht (FASO) in In -
golstadtlGaimersheim getroffen 
haben. 

Im Mittelpunkt standen Informa -
tionsaustausch und die verband -
spolitisch wichtige Darstellung 

der Arbeitgeberposition. Auf 
dem Podium diskutierten Exper -
ten der AOK Bayern, des Inte -
grationsamtes Nürnberg sowie 
der Großhandels- und Lagerei -
berufsgenossenschaft München 
mit Medizinern und Vertretern 
von LGAD-Mitgliedsunterneh -
men Fragen der Gesundheits -
prävention. Daneben ging es 
auch um Eingliederung von 
Schwerbehinderten und Lang -
zeitkranken. 
Mehrheitlich waren die Experten 

der Auffassung, dass die gesetz -
liche Regelung des § 84 Abs. 2 
SGB IX verfehlt, bürokratisch 
und unausgewogen sei und ga -
ben ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass das für diese Legislaturpe -
riode angekündigte Präventions -
gesetz effizienter, einfacher und 
weniger belastend für den Ar -
beitgeber ausfallen werde. Die 
Verbände werden im Gesetzge -
bungsverfahren ihre Stimme und 
ihre fachkundige Unterstützung 
mit einbringen. 

e rsetzunq au 3ertariflicher Angestellter 
Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 hinsichtlich der Eingrup -
pierung greift auch dann, wenn 
ein bisher außertariflicher Ange -
stellter versetzt wird. Dies gilt 
selbst dann, wenn der außertarif -
liche Angestellte nach seiner Ver -
setzung weiterhin außertariflich 
vergütet werden soll. 
Eine Eingruppierung gemäß 

§ 99 Abs. 1 des Betriebsverfas -
sungsgesetzes liegt nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichtes vor, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeit -
nehmer aufgrund seiner Tätigkeit 
einer bestimmten Vergütungs -
gruppe zuordnet. Diese Beurtei -
lung muss der Arbeitgeber nicht 
nur bei der Einstellung, sondern 
auch bei der Versetzung eines Ar -
beitnehmers vornehmen, da die- 

se stsmit der Zuweisung eines 
neuen Arbeitsbereiches verbun -
den ist. 
Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates gilt auch im vorlie -
genden Fall, da der Betriebsrat zu 
prüfen hat, ob der Arbeitnehmer 
nach seiner Versetzung weiterhin 
außertariflich einzugruppieren ist 
oder nunmehr unter die tarifliche 
Vergütungsordnung fällt. 

Keine Mitbestimmung des 
Betriebsrats bei Internetverbot 
Wird eine Dienstanweisung da -
hingehend geändert, dass priva -
te Nutzung der Betriebsmittel 
(hier Internet und E-Mail) nun -
mehr untersagt wird, so ist unter 
dem Gesichtspunkt der Ord- 

nung des Betriebes diese Rege -
lung nicht mitbestimmungs -
pflichtig. 

Nur wenn es um die Frage geht, 
in welcher Weise die Gestaltung 

der Privatnutzung von Internet 
und E-Mail geschehen soll, 
kommt ein Mitbestimmungs -
recht nach § 87 Abs. I Nr. 1 des 
Betriebsverfassungsgesetztes in 
Betracht. So weit es um die Fra -
ge geht, ob eine Privatnutzung 
überhaupt gestattet wird, kann 
der Arbeitgeber mitbestim -
mungsfrei entscheiden. 

KURZ NOTIERT 
Pfändungsfreigrenzen 2007 
Durch Verordnung vom 
22. Januar 2007 hat das 
Bundesjustizministerium fest -
gelegt, dass die Höhe der un -
pfändbaren Beträge nach § 
850e Abs. 1 und 2 der Zivil -
prozessordnung (ZPO) im 
Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 
zum 30. Juni 2009 unverän -
dert bleibt. 
Das Arbeitseinkommen ist so -
mit gemäß § 850e Abs. I ZPO 
unpfändbar, wenn es je nach 
dem Zeitraum, für den es be -
zahlt wird, nicht mehr als 930 
Euro monatlich, 217,50 Euro 
wöchentlich oder 43,50 Euro 
täglich beträgt. Bei bestehen -
den gesetzlichen Unterhalts -
verpflichtungen ändert sich 
der Betrag entsprechend 
§ 850e Abs. 1 Satz 2 ZPO. 

Nichteinhaltung 
der Kündigungsfrist 
Die Nichteinhaltung der Kün -
digungsfrist kann auch außer -
halb der Klagefrist des § 4 
Satz 1 Kündigungsschutzge -
setz (KSchG) geltend gemacht 
werden. Demgemäß muss ein 
Arbeitnehmer, der geltend ma -
chen will, dass eine Kündi -
gung sozial ungerechtfertigt 
war, innerhalb von drei Wo -
chen nach Zugang der schrift -
lichen Kündigung Klage beim 
Arbeitsgericht auf Feststel -
lung erheben, dass das Ar -
beitsverhältnis durch die Kün -
digung nicht aufgelöst ist. 
Mit der Neufassung wird die 
Verknüpfung von Klagefrist 
und Wirksamkeitsfiktion, § 7 
KSchG n. F., auf Unwirksam -
keitsgründe außerhalb des ma -
teriellen Kündigungsgrundes 
ausgedehnt. Die Nichteinhal -
tung der Kündigungsfrist kann 
jedoch auch außerhalb der Kla -
gefrist des § 4 KSchG n. F. gel -
tend gemacht werden. Der Ar -
beitnehmer, der nur die Einhal -
tung der Kündigungsfrist ver -
langt, will gerade nicht die So -
zialwidrigkeit oder die Unwirk -
samkeit der Kündigung als 
solche festgestellt wissen. Er 
geht im Gegenteil von der Wirk -
samkeit der Kündigung aus. 



Seite 4 LOAD Nachrichten 2/2007 

PERSONALIEN 

Dr. Dieter Wolfrum 
wurde 80 
Am 1 . April 2007 hat das ehe -
malige LGAD-Präsidialmit -
glied Dr. Dieter Wolfrum sei -
nen 80. Geburtstag gefeiert. 
Über Jahrzehnte hinweg dien -
te er dem LGAD als Schatz -
meister und als Repräsentant 
auf vielen Ebenen. Unter an -
derem war er Vizepräsident 
des BGA und der IHK Mün -
chen-Oberbayern. Seine Ver -
dienste im Ehrenamt, auch als 
langjähriger Vorsitzender des 
Bundesverbandes des Deut -
schen Schuh-Großhandels 
und als Kommissionsmitglied 
in Brüssel, wurden mit zahl -
reichen Auszeichnungen ge -
würdigt. Er ist Träger des 
Bayerischen Verdienstordens 
und des Bundesverdienstkreu -
zes erster Klasse. Der LGAD 
dankt einem großen und ver -
dienten Wegbereiter für sei -
nen persönlichen Einsatz für 
unseren Berufsstand und 
wünscht Dieter Wolfrum das 
Allerbeste fir viele weitere 
Jahre im Kreis der Familie! 
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chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 

Typobierl Satz & Druck GmbH, 
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Mehr Produktivität und Sicherheit 
durch moderne IT -Lösungen 

Die CEBIT, größte Computer -
messe der Welt, hat erneut die 
Bedeutung der IT als Innovati -
onsmotor für den Mittelstand of -
fenbart. Nach aktuellen Berech -
nungen werden die Ausgaben in 
die IT -Infrastruktur und moderne 
IT-Services in Deutschland 2007 
um gut 3,5 Prozent steigen und 
mit 72,5 Milliarden Euro ein Re -
kordniveau erreichen. 
Mittelständische Großhandels -
unternehmen nutzen verstärkt 
ihre Wettbewerbsvorteile durch 
den Einsatz moderner IT -Lösun -
gen - nicht nur in der Beschaf -
fung und im Vertrieb, sondern 
auch in den Bereichen Marke -
ting, Personal und Buchhaltung. 

Der LGAD und seine Tochterge -
sellschaften GfH und d -v -h ar -
beiten eng mit Verbandsmitglie -
dem und Partnern aus dem IT -
Umfeld zusammen und werden 
in Zukunft verstärkt auf Lö -
sungsangebote aus diesen The -
menbereichen hinweisen. 
Dieser Ausgabe liegen Informa -
tionen unserer Mitgliedsfirma 
Microsoft GmbH zu integrierten 
Branchenlösungen fir den 
Großhandel, unserer Mitglieds -
firma Saynet zum Thema „Cus -
tomer Relationship Manage -
ment" sowie unseres Datenverar -
beitungszentrums zum Thema 
,,Outsourcing von Lohn- und Ge -
haltsabrechnungen" bei. 

Partner im [GAD 
Auf unserer Homepage www.lgad.de haben wir für unsere Mit -
gliedsfirmen ein Kontaktforum unter dem Motto ,,Partner im 
LGAD" eingerichtet. Damit haben Unternehmer die Möglichkeit, 
ihre Firma und ihre Dienstleistungen kostenlos zu präsentieren. Er -
ste Mitgliedsfirmen haben bereits von diesem Angebot Gebrauch 
gemacht und Firmenporträts auf der LGAD-Homepage hinterlegt. 
Wenn Sie Interesse an einer Platzierung haben, benötigen wir Ihr 
Leistungsprofil bzw. eine kurze Selbstdarstellung. Bitte benutzen 
Sie dafür den beiliegenden Vordruck, den Sie dann an Burchard 
Schwarz, Fax -Nr. 089/ 593015 oderb.schwarz@lgad.de , senden. 

Sixt: Vorzugskonditionen für LGAD-Mitglieder 
Für unsere Mitgliedsfirmen haben wir den bereits bestehenden 
Rahmenvertrag mit Sixt verlängert. Die aktuellen Konditionen kön -
nen Sie in der Münchner Hauptgeschäftsstelle bei Burchard 
Schwarz anfordern: Fax 089/59 30 15 oderb.schwarz@lgad.de. 

Workshop ,,lnnovation Personal" 
Die Akademie Handel bietet in Kooperation mit der Sprachenschule 
accelingua eine kostenlose Workshop-Reihe zum Thema ,,Innovati -
on in der Personalentwicklung" an. Der erste Workshop unter dem 
Motto „Let's communicate" findet am Freitag, den 20. April 2007 
statt: English for HR-Professionals - Eine unterhaltsame Ein -
führung in die englischsprachige Terminologie der Personalarbeit 
(9:00 bis 12:00 Uhr). Softfacts und Unternehmensergebnis —Wel -
che Rolle spielen Softfacts, wie kann man sie messen und wie sind 
sie für die Verbesserung des Unternehmensergebnisses einsetzbar? 
(13:00 bis 17:00 Uhr). Bei einem gemeinsamen Business Snack kön -
nen die Teilnehmer sich mit den Referenten austauschen. Der Work -
shop findet in der Akademie Handel, Brienner Straße 47 in München 
statt. Anmeldung und weitere Auskünfte bei Wolfgang Förster, Fon: 
089/55145-27, E-Mail: wolfgang.foersterakademie-handel.de. 

PERSONALIEN 
Im BGA-Präsidium 
Unsere Präsidiumsmitglieder 
Theo Kiesewetter, Kiesewetter 
Import GmbH (Neustadt), und 
Dipl.-Ing. Christoph Leicher, 
Leicher B2B Services GmbH + 
Co. KG (Kirchheim), sind in 
das Präsidium des Bundesver -
bandes des Deutschen Groß -
und Außenhandels e. V. (BGA) 
in Berlin kooptiert worden. Ge -
wählt waren bereits Präsident 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erich 
Greipi als BGA-Vizepräsident 
und LGAD-Vorstandsmitglied 
Konsul Günter Späth, CSC 
Jäklechemie GmbH & Co. KG 
(Nürnberg). Wir gratulieren 
herzlich. 

WIR TRAUERN UM 
Dieter Streng 

Wenige Wochen nach seinem 
70. Geburtstag und nach ei -
nem langen Kampf gegen den 
Krebs ist am 20. Februar 
2007 die fränkische Unter -
nehmerpersönlichkeit Dieter 
Streng verstorben. Streng war 
lange Jahre Vizepräsident der 
Industrie- und Handelskam -
mer (IHK) Nürnberg und hat -
te in vier Jahrzehnten den 
kleinen Baustofthandel seiner 
Eltern als OBI-Franchise -
Nehmer zu einem Baumarkt -
Imperium mit 29 Niederlas -
sungen ausgebaut. Schon vo 
einigen Jahren hatte er di 
Leitung des LGAD-Mitglieds -
unternehmens an seinen Sohn 
Hannes übertragen. 
Der LGAD wird Dieter 
Streng ein ehrendes Anden -
ken bewahren. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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LGAD-Verbandsta 2007 
Im Zeichen von Innovation und Beschäftigung 

Der LGAD-Verbandstag 
2007 findet am Mittwoch, 4. 
Juli, im Haus der Bayerischen 
Wirtschaft in München statt. 
Er steht in diesem Jahr unter 
e in Moto ,,Handel und 
Dienstleistung - Motor für In -
novation und Beschäftigung". 

Los geht es um 9.30 Uhr mit der 

geschlossenen Mitgliederver -
sammlung. Der öffentliche Teil 
beginnt um 11.30 Uhr mit einem 
Vortrag des LGAD-Präsidenten 
Professor Dr. Dr. h. e. mult. 
Erich Greipl zum Motto des Ver -
bandstages. Im Anschluss grei -
fen Uta Rauschert, Regionaldi -
rektorin Bayern der Bundes -
agentur für Arbeit, Jürgen Heike, 

Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium fir Arbeit und 
Soziales, Frank Hurtmanns, Vor -
standsmitglied der BayWa AG 
und Sepp Rauch, stellvertreten -
der Landesbezirksleiter der Ge -
werkschaft ver.di, das Thema bei 
einer Podiumsdiskussion auf. 
Moderiert wird die Diskussion 
von Birgit Muth vom Bayeri- 

sehen Fernsehen. Parallel dazu 
finden zwei Fachforen zu den 
Schwerpunkt-Themen „Ausbil -
dung" und „Betriebliche Fortbil -
dung, Weiterbildung" statt. 

Die persönlichen Einladungen 
sind Ende Mai ausgelaufen, kön -
nen aber jederzeit nachgefordert 
werden. 

Investieren in die Zukunft: Rudolf-Egerer-Preis 2007 
Zwei LGAD-Mitgliedsuntemeh -
men sind im April mit dem Ru -
dolf-Egerer-Preis 2007 ausge -
zeichnet worden. Die Akademie 
Handel würdigt mit dem Preis 
insgesamt sechs bayerische Un -
ternehmen aus dem Groß- und 
Einzelhandel, die sich um die 
Aus- und Weiterbildung ihrer 

itarbeiter verdient machen. 

Für nachhaltig hohe Qualitäts -
standards im Bereich der Ausbil -
dung wurde die BayWa AG aus -
gezeichnet. Mit einer Ausbil -
dungsquote zwischen neun und 
zehn Prozent liege die BayWa 
über dem Durchschnitt, stellte 
Jürgen Horst Dörfer, Vorstands -
vorsitzender der Akademie Han -
del, in seiner Laudatio fest. Rund 
300 bis 400 neue Azubis stelle 
das Unternehmen jedes Jahr neu 
ein; über die Hälfte davon werde 
in ein festes Angestelltenverhält -
nis übernommen. 

Hinzu kämen individuelle Be -
treuungskonzepte, einheitliche 
Beurteilungssysteme, Lehrge -
spräche, Selbstlerngruppen und 
Prüfungssimulationen, mit denen 
den Azubis der Start ins Berufs - 

L ‚ 
tGADVizeprüsident Frank Hurtmanns (BayWa), tGAD-Vorstand Heriberl Trunk (Il -LOG) -Akademievorsitzender Jürgen Dörfler gratuliert 

leben erleichtert werde. „Diese 
Leistung hat die Jury bereits 2002 
mit dem Rudolf-Egerer-Preis 
ausgezeichnet", sagte Dörfler. 
,,Nun, fünf Jahre später, über -
zeugt die Nachhaltigkeit." 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde 
der Bamberger Logistikdienst -
leister und Customer-Care -Spe -
zialist BI -LOG AG. Gewürdigt 
werde vor allem das Verdienst 
des Firmengründers Heribert 
Trunk, der die Ausbildungsberu -
fe ,,Servicefachkraft fir Dialog- 

marketing" und „Kauffrau/-mann 
fir Dialogmarketing" entwickelt 
hat, so Dörfler. Seit August 2006 
hätten bereits über 1000 junge 
Menschen eine Ausbildung in 
diesen Berufen aufgenommen. 
Neben der bildungspolitischen 
Arbeit Trunks hob Dörfler die 
innerbetriebliche Leistung des 
Unternehmens im Bereich Aus -
bildung hervor: „Die BI -LOG 
AG unterstützt ihre Azubis durch 
regelmäßige Schulungen, Unter -
weisungen und Exkursionen." 

Mit diesen Verdiensten sei Trunk 
ein Unternehmer, der Verantwor -
tung fir seinen Berufsstand über -
nehme und Zeichen setze. 

Weitere Preisträger des Rudolf -
Egerer-Preises 2007 sind das 
AEZ - Amper-Einkaufszentrum 
(Fürstenfeldbruck), der Edeka -
Aktiv-Markt Engelhard (Fram -
mersbach), die OBI-Heimwer -
kermarkt GmbH & Co. KG 
(München) sowie Photo -Tipp 
(Günzburg). 
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KURZ NOTIERT 
Clusteroffensive des 
Freistaates Bayern 

Der LGAD wirkt aktiv an der 
Ausgestaltung der Bayern -
Cluster Informations- und 
Kommunikationstechnik so -
wie Logistik mit. Der Verband 
unterstützt im Rahmen der 
Fachgruppe Intermediäre 
Dienstleister die bayernweite 
Netzwerkbildung in diesen 
Branchenbereichen. Ziel der 
durch den Freistaat Bayern ins 
Leben gerufenen ,,Allianz 
Bayern Innovativ" ist die För -
derung von regionalen und 
sektoralen Wachstumskernen 
und die landesweite Bünde -
lung von ,,Impulsgebern" aus 
Wirtschaft und Wissenschaft. 
Nähere Informationen zu den 
Hintergründen und zu den 
geplanten Aktivitäten der Clus -
ter finden sie unter: 
www.bicc-net.de sowie 
www.cluster-logistik.de. 

Kongress für Großhandel 
und Kooperationen 

Nach dem großen Erfolg im 
Vorjahr mit über 300 Teilneh -
mern findet am 27. und 28. 
September 2007 im Hotel Ma -
ritim proArte in Berlin nun der 
,,Zweite Deutsche Kongress 
für Großhandel und Koopera -
tionen" statt. Die Veranstalter, 
der Bundesverband des Deut -
schen Groß- und Außenhan -
dels (BGA) und der Zentral -
verband Gewerblicher Ver -
bundgruppen e.V. (ZGV), pla -
nen, den Kongress in diesem 
Jahr um eine Reihe von Pra -
xisseminaren zu ergänzen. 
Weiter werden themenspezifi -
sche Foren angeboten, in de -
nen Experten Trends und Ent -
wicklungen anhand von Best -
Practice -Beispielen beleuch -
ten. Erstmals wird der Kon -
gress sich auch dem Thema 
Personalentwicklung widmen. 
Eröffnungsredner und Schirm -
herr ist der Bundesminister fi.ir 
Wirtschaft und Technologie, 
Michael Glos. Bitte beachten 
Sie auch die beiliegende Info -
Postkarte. 

Bayerisches Messebeteiligungsprogramm 2008 
Bayerische Firmen haben auch 
im nächsten Jahr wieder die 
Möglichkeit, sich weltweit auf 
etwa 50 Messeplätzen in über 20 
Ländern zu präsentieren. Im 
Rahmen von Firmengemein -
schaftsbeteiligungen unterstützt 
die Bayerische Staatsregierung 
den Mittelstand: Vor allem klei -
neren Unternehmen wird die 
Möglichkeit geboten, auf Messe- 

plätzen im Ausland vertreten zu 
sein. Neben der finanziellen För -
derung durch das Wirtschaftsmi -
nisterium übernimmt Bayern In -
ternational die Organisation und 
den Aufbau der Messestände. 

2008 liegt der regionale Schwer -
punkt bei Messen in Europa. Da -
bei spielt das Interesse der 
bayerischen Wirtschaft an den 

mittel- und osteuropäischen 
Staaten eine herausragende Rol -
le. So werden allein in den Län -
dern Ungarn, Polen, Bulgarien, 
Rumänien und Litauen zehn Ver -
anstaltungen angeboten. 

Weitere Informationen zum 
Messebeteiligungsprogramm 
sind abrufbar unter: 
www.bayem-international.de. 

Au wendungen für das Arbeitszimmer zu Hause 
Seit Januar können die Aufwen -
dungen für ein häusliches Ar -
beitszimmer sowie die Kosten 
der Ausstattung nur noch dann 
steuermindernd als Betriebsaus -
gaben oder Werbungskosten 
berücksichtigt werden, wenn 
dieses den Mittelpunkt der ge -
samten betrieblichen und beruf -
lichen Betätigung bildet. Die Fi -
nanzverwaltung hat die Voraus -
setzungen für die Absetzbarkeit 
des Arbeitszimmers nach neuer 
Rechtslage kürzlich konkreti -
siert. 

Demnach ist ein häusliches Ar -
beitszimmer dann der Mittel -
punkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung des 
Steuerpflichtigen, wenn dort die -
jenigen Handlungen vorgenom -
men und Leistungen erbracht 
werden, die für die konkret aus -
geübte betriebliche oder berufli- 

che Tätigkeit wesentlich und prä -
gend sind. Der Tätigkeitsmittel -
punkt bestimmt sich demnach 
nach dem inhaltlichen (qualitati -
ven) Schwerpunkt der Betäti -
gung. Dem zeitlichen (quantita -
tiven) Umfang der Nutzung 
kommt im Rahmen der Würdi -
gung lediglich eine indizielle Be -
deutung zu. 
Das zeitliche Überwiegen 

der außerhäuslichen Tätigkeit 
schließt einen unbeschränkten 
Abzug der Aufwendung für das 
häusliche Arbeitszimmer somit 
nicht von vornherein aus. Übt ein 
Steuerpflichtiger allerdings e 
betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit aus, die in qualitativer 
Hinsicht gleichwertig sowohl im 
häuslichen Arbeitszimmer als 
auch am außerhäuslichenArbeits -
ort erbracht wird, so liegt der 
Mittelpunkt der gesamten Betäti -
gung dann im häuslichen Ar -
beitszimmer, wenn der Steuer -
pflichtige mehr als die Hälfte der 
Arbeitzeit zu Hause tätig ist. Voll 
abzugsfähig sind daneben Be -
triebsräume und Lagerräume - 

auch dann, wenn sie an die Woh -
nung angrenzen - sowie außer -
häusliche Arbeitszimmer. Nicht 
abzugsfähig für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind hinge 
Aufwendungen für Arbeitsmit MW 

Nicht ohne Mietvertrag nach Österreich 
In Österreich gelten jetzt stren -
ge Vorgaben für die Einfahrt 
von gewerblich genutzten und 
angemieteten Kraftfahrzeugen. 
Die Regelungen beruhen auf ei -
ner Mietfahrzeugrichtlinie der 

Europäischen Union: Steht ein 
Fahrzeug nicht im Eigentum 
des Unternehmers, muss ein 
Vertrag über die Anmietung des 
Wagens an Bord sein. Aus ihm 
müssen der Name des Vermie- 

ters und des Mieters sowie die 
Laufzeit des Vertrages ersicht -
lich sein. Und mehr noch: Ist 
der Lenker des Wagens nicht 
mit dessen Mieter identisch, 
muss dieser einen Beschäfti -
gungsvertrag des Mieters vor -
zeigen können. 

Fahrtenschreiber auch für Pkw-Gespanne 
Zur Dokumentation der Lenk -
und Ruhezeiten benötigen bei 
gewerblichem Einsatz auch vie -
le Pkw mit Anhänger ein Kon -
trollgerät. Das gilt grundsätzlich 
dann, wenn der Anhänger zur 
Güterbeförderung verwendet 
wird und das zulässige Gesamt -
gewicht des Gespanns 3,5 Ton -
nen übersteigt. Das überprüft 

man durch einfaches Addieren 
der aus den Fahrzeugpapieren 
ersichtlichen Werte. In beson -
ders geregelten Ausnahmefällen 
gelten Ausnahmeregelungen. 
Besonders relevant ist diese Re -
gelung beim Einsatz von Gelän -
dewagen: 
Für Fahrzeuge, die vor dem 
1. Mai 2006 erstmals zum Ver- 

kehr zugelassen wurden, reicht 
der Einbau eines analogen Ta -
chographen. Neuere Fahrzeuge 
müssen mit einem digitalen 
Kontrollgerät ausgerüstet sein. 
Bei Gespannen mit einem zuläs -
sigen Gesamtgewicht von 2,8 
bis 3,5 Tonnen muss auch doku -
mentiert werden: Hier reicht die 
handschriftliche Aufzeichnung 
auf einem so genannten Kon -
trollblatt aber aus. 
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Gesundheitswidriges Verhalten und außerordentliche Kündigung 

Die arbeitsvertragliche Rück -
sichtsnahme verlangt von den 
Parteien eines Arbeitsverhältnis -
ses, gegenseitig auf die Rechts -
güter und die Interessen der je -
weils anderen Vertragspartei 
Rücksicht zu nehmen. Bei Ar -
beitnehmern in leitenden Positio -
nen eines Betriebes oder Arbeit -
nehmern, die mit ihrer Tätigkeit 
besondere Pflichten übernom -
men haben, hat deren Stellung 
unmittelbaren Einfluss auf die 
vertragliche Pflichtenstruktur. 

Ein erkrankter Arbeitnehmer, der 
arbeitsunfähig ist, muss sich so 

verhalten, dass er bald wieder 
gesund wird und an seinen Ar -
beitsplatz zurückkehren kann. 
Er hat alles zu unterlassen, was 
seine Genesung verzögern 
könnte. Er hat insoweit auf die 
schützenswerten Interessen des 
Arbeitgebers, die sich aus der 
Verpflichtung zur Entgeltfort -
zahlung ergeben, Rücksicht zu 
nehmen. Eine schwerwiegende 
Verletzung dieser Pflicht kann 
eine außerordentliche Kündi -
gung aus wichtigem Grund an 
sich rechtfertigen. 

Ein pflichtwidriges Verhalten 

liegt vor, wenn der Arbeitnehmer 
den Heilungserfolg durch ge -
sundheitswidriges Verhalten ge -
fährdet. Dies ist nicht nur dann 
der Fall, wenn er nebenher bei 
einem anderen Arbeitgeber ar -
beitet, sondern auch dann, wenn 
er Freizeitaktivitäten nachgeht, 
die mit der Arbeitsunfähigkeit 
nur schwer in Einklang zu brin -
gen sind - wie etwa eine Skirei -
se nach Zermatt während einer 
Arbeitsunfähigkeit. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn eine 
berufliche Tätigkeit vorliegt, die 
das Vertrauen Außenstehender 
verlangt. 

tilzeitbesch(iftigung während der Elternzeit 
Das Verlangen auf eine Teilzeit -
beschäftigung während der El -
ternzeit kann zeitgleich mit der 
Inanspruchnahme der Elternzeit 
oder aber nachträglich erfolgen. 
Einem vorzeitigen Verlangen 
kommt keine Rechtswirkung zu. 
Die Einstellung einer Ersatzkraft 
ist ein dem Teilzeitanspruch 
während der Elternzeit entge- 

genstehender dringender betrieb -
licher Grund. Eine treuwidrige 
Vereitelung der Teilzeitbeschäf -
tigung liegt dann nicht vor, wenn 
der Arbeitgeber vor Einstellung 
der Ersatzkraft erfolglos hin -
sichtlich des Beginns und des 
Umfanges der Teilzeitbeschäfti -
gung nachgefragt hat. 
Falls der Arbeitgeber die bean- 

spruchte Verringerung der Ar -
beitszeit ablehnen will, muss er 
dies innerhalb von vier Wochen 
mit schriftlicher Begründung 
tun. Tut er dies nicht, gilt dies al -
lerdings nicht als Zustimmung. 
Auch ist der Arbeitgeber nicht 
gehindert, die Ablehnungsgrün -
de auch später noch geltend zu 
machen. 

Rechtsschutz zum AGG 
Seit 2006 ist das Allgemeine 

4W Gleichbehandlungsgesetz 

GG) in Kraft. Dieses Gesetz 
1 ungerechtfertigte Benach -

teiligungen aus Gründen der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion, 
der Weltanschauung, einer Be -
hinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität verhindern 
und beseitigen. 
Arbeitgeber sind damit gesetz- 

lich verpflichtet, für ein benach -
teiligungsfreies Arbeitsumfeld 
in ihrem Unternehmen zu sor -
gen. Das AGG hat das Haf -
tungsrisiko des Unternehmens, 
wegen Benachteiligungen in 
Anspruch genommen zu wer -
den, erheblich erhöht. Die Be -
stimmungen des AGG gelten 
umfassend im arbeitsrechtlichen 
Bereich, das heißt vor, während 
und im Anschluss an ein Be- 

schäftigungsverhältnis. Demzu -
folge werden auch Bewerber 
vom AGG erfasst. 

Die HDI Versicherungen - Part -
ner des Groß- und Außenhan -
dels - bieten eine Gleichbe -
handlungs-Rechtsschutzversi -
cherung mit umfassendem 
Schutz an. 
Der LGAD leitet Anfragen ger -
ne weiter: info@lgad.de 

Freistellung und gesetzliches Wettbewerbsverbot 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat sich in einem vor kurzem 
veröffentlichten Urteil mit der 
Frage beschäftigt, ob eine un -
widerrufliche Freistellung ei -
nes Arbeitnehmers dazu führt, 
dass das sich aus § 60 des Han -
delsgesetzbuches (HGB) erge -
bende Wettbewerbsverbot auf -
gehoben ist. 

Das BAG vertritt die Auffas -
sung, dass bei einer derartigen 
Freistellung der Arbeitnehmer 
in der Verwertung seiner Ar -
beitsleistung frei und nicht mehr 
an dieses Wettbewerbsverbot 
gebunden ist. Einen abweichen -
den Willen habe der Arbeitgeber 
in der Freistellungserklärung 
zum Ausdruck zu bringen. 

Der LGAD empfiehlt daher, bei 
Freistellungen nicht nur diese 
unter Anrechnung auf den Rest -
urlaub vorzunehmen, sondern 
darüber hinaus auch ausdrück -
lich zu erklären, dass mit der 
Freistellung das sich aus § 60 
HGB ergebende vertragliche 
Wettbewerbsverbot nicht aufge -
hoben ist. 

KURZ NOTIERT 
Befristete Beschäftigung 
Älterer 
Die Neuregelung der Befrist -
ung älterer Arbeitnehmer ist 
am 1. Mai 2007 in Kraft getre -
ten. Die Neufassung von § 14 
Abs. 3 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes (TzBfG) 
erlaubt eine Befristung ab dem 
52. Lebensjahr ohne sachli -
chen Grund für bis zu fünf 
Jahre, knüpft die Zulässigkeit 
einer solchen Befristung aber 
im Wesentlichen an vorherige 
Arbeitslosigkeit von minde -
stens vier Monaten Dauer. Bis 
zu einer Gesamtdauer von 
fünf Jahren ist auch die mehr -
fache Verlängerung des Ar -
beitsvertrages zulässig. 

Altersversorgung: 
Entgeltumwandlung 
Das Landesarbeitsgericht 
(LAG) München urteilte im 
März 2007 über die Wirksam -
keit von Entgeltumwandlungs -
vereinbarungen, die über 
Lebensversicherungen abge -
wickelt werden, denen so ge -
nannte gezilimerte Versiche -
rungstarife zugrunde liegen. 
Bei diesen Versicherungstari -
fen werden die Abschlussko -
sten der Versicherung in den 
ersten Beiträgen verrechnet, so 
dass der Rückkaufwert der 
Versicherung in den ersten 
Jahren nicht dem Wert der ein -
gezahlten Beiträge entspricht. 
Entgeltumwandlungsvereinba -
rungen in der betrieblichen Al -
tersvorsorge sind unwirksam, 
wenn diese über Lebensversi -
cherungen abgewickelt wer -
den, denen gezillmerte Ver -
sicherungstarife zugrunde 
liegen. Gezillmerte Versiche -
rungstarife verstoßen gegen 
§ l Abs. 2 Nr. 3 und 4Be -
trAVG, § 307 Abs. 1 Satz 1 
Abs. 2 Ziff. I BGB, wenn bei 
der Verteilung der Abschluss -
kosten auf einen kürzeren Zeit -
raum als zehn Jahre abgestellt 
wird. Infolge der Unwirksam -
keit lebt der ursprüngliche Ver -
gütungsanspruch des Arbeit -
nehmers, abzüglich des Rück -
kaufwerts der Lebensversiche -
rung, wieder auf. 
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PERSONALIEN 

40 Jahre treue Dienste 
Hermann Kilfitt, seit vielen 
Jahren Prokurist des LGAD -
Mitgliedsunternehmens Ge -
brüder Neeb GmbH & Co. 
KG, ist im Mai nach 40 Jahren 
Betriebszugehörigkeit in den 
Ruhestand gegangen. Seine 
Aufgaben im Unternehmen 
übernimmt Gerhard Zickler, 
der dem Unternehmen eben -
falls schon seit zehn Jahren an -
gehört. 

Walter Sauter wurde 80 
Am 17. Mai 

Sauter, 
2007 hat 

Walter ehemaliger 
Hauptge -stellvertretender 

schäftsführer des LGAD, sei -
nen 80. Geburtstag gefeiert. 
Über Jahrzehnte war er als Be -
reichsleiter im Steuerwesen, in 
Wettbewerbs- und Kartell -
rechtsfragen, in Fragen der Fi -
nanzierung und im Verkehrs -
wesen sowie in mehreren Aus 
schüssen, Arbeitskreisen und 
Fachzweigen tätig (Chemie, 
Heim und Farbe, Feuerwehr). 
Für seine Verdienste um den 
bayerischen Groß- und Außen -
handel wurde er mit dem Bun -
desverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet. Wir wünschen 
Walter Sauter das Allerbeste 
und gratulieren herzlich! 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str, 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich ifir 
Redaktion und Anzeigenteil: 

Joachim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Zuschüsse für Großhandelsbetriebe 

Aus EU- und Landesmitteln stehen für mittelständische Großhan -
delsbetriebe in Bayern nach wie vor Beratungszuschüsse zur Ver -
fügung. Die Unternehmen müssen hierfür die KIVIU-Kriterien er -
füllen: maximal 250 Mitarbeiter oder maximal 50 Millionen Euro 
Gesamtumsatz. Mit einem Eigenanteil von 190 Euro pro Tagewerk 
können insgesamt 20 Beratungstage innerhalb von drei Jahren in 
Anspruch genommen werden. Viele LGAD-Mitglieder nutzen die -
se Möglichkeit seit Jahren. Mit dem beiliegenden Informationsblatt 
können Sie Kontakt mit der verbandseigenen Beratungsstelle des 
LGAD, der Gil-I Gesellschaft für Handelsberatung mbH, aufneh -
men und die Fördermöglichkeiten sowie die weitere Vorgehens -
weise abklären lassen. 

Exportpreis Bayern 2007: 
Grenzenlos erfolgreich 

Das Bayerische Wirtschaftsmi -
nisterium vergibt in diesem Jahr 
zum ersten Mal den Exportpreis 
Bayern. Vornehmlich angespro -
chen sind 
mittelständi -
sche Unter -
nehmen, die 
mit außerge -
wöhnlichen 
Ideen beson -
dere Erfolge im Export erzielen. 
Nicht die besten Kennzahlen 
sollen ausgezeichnet werden, 
sondern die besten Erfolgsge -
schichten. Der Exportpreis rich -
tet sich an Firmen mit Sitz in 

Bayern mit höchstens 50 Voll -
zeitbeschäftigten. Der Preis 
wird vergeben in den Kategori -
en Industrie, Handel, Dienstlei -

stung, Handwerk 
und Tourismus. 
Bewerbungs -

RTPR EIS schluss ist der 31. 
RN 2007 Juli. Die Preis -

verleihung findet 
am 8. November 

im Rahmen des ,,Außenwirt -
schaftstages Bayern 2007" in 
der Münchner IHK-Akademie 
statt. Interessierte Firmen kön -
nen sich direkt über www.ex -
portpreisbayern.de beteiligen. 

25 Jahre ,,Powered by Know How" 
-r. 

Das Sauerlacher LGAD-Mit -
gliedsunternehmen A. Schwei -
ger GmbH feiert im Juni sein 25-
jähriges Bestehen. Nach kleinen 
Anfängen als Hinterhof-Firma 
legte das Unternehmen eine stei -
le Erfolgsgeschichte hin. 
Heute ist die Schweiger-Unter -
nehmensgruppe mit der Distri -
bution elektromechanischer Pro -
dukte und Komponenten der Au -
tomatisierungstechnik, mit der 
Projektierung und Elektropla -
nung sowie mit der Produktion 
von Elementen rund um die Ma- 

schinenverdrahtung mit Kabel -
konfektion erfolgreich. Sie hat 
Vertretungen in Brasilien und 
USA und beliefert unter anderem 
Kunden in England, Österreich 
und Italien. 
Für 2007 erwartet Schweiger ei -
nen Umsatz von 30 Millionen 
Euro. Die Zukunft des etablier -
ten Unternehmens ist gesichert: 
Mit Dipl.-Ing. Christoph 
Schweiger ist seit 2005 der 
Nachfolger des Firmengründers 
Albert Schweiger als Prokurist 
im Unternehmen tätig. 

KURZ NOTIERT 
Samstags-Fahrverbot 
für Lastwagen 
Zusätzlich zum Sonntagsfahr -
verbot (0 bis 22 Uhr) gelten 
vom 1. Juli bis zum 31. August 
wieder weitere Verkehrsbe -
schränkungen für Lastwagen 
auf Autobahnen und Bundes -
straßen. An allen Samstagen 
dürfen Lastwagen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht 
von über 7,5 Tonnen sowie 
Lastwagen mit Anhänger von 
7 bis 20 Uhr auf vielen 
Strecken in Bayern nicht fah -
ren. Es gibt Ausnahmen, etwa 
bei der Beförderung von leicht 
verderblichen Lebensmitteln. 
In Österreich gilt das erweiter -
te Lkw-Fahrverbot auf dl 
Inntal- und der Brennerauto -
bahn an allen Samstagen vom 
30. Juni bis zum 1. September 
2007 von 9 bis 15 Uhr, wenn 
das Ziel der Fahrt südlich des 
Brenners liegt. Auch mehrere 
Bundesstraßen sind betroffen. 
Die Sonntagspause beginnt in 
Österreich bereits am Samstag 
um 15 Uhr. 
In Italien wird das Lkw-Fahr -
verbot zur Hauptreisezeit ver -
schärft. Dort darf der Schwer -
verkehr an den Samstagen 
vom 30. Juni bis 1. September 
zwischen 7 und 24 Uhr nicht 
fahren. Die detaillierten Rege -
lungen für Deutschland 
Österreich und Italien könnt 
per Mail bei w.bauerlgad 
angefordert werden. 

Bitte beachten Sie 
unsere Beilagen! 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandsir. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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Verbandstag 2007 
Handel und Dienstleistungen - Motor für Innovation und Beschäftigung 

Im Zuge der fortschreitenden 
ternationalisiennng der Wirt -
uaft werden Handel und 

Dienstleistungen die dominan -
Bereiche und Treiber für 

Innovation und Beschäftigung 
sein. Das sagte der wiederge -
wählte LGAD-Präsident Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Erich Greipl 
in seiner Rede beim Verbands -
tag 2007 mit Blick auf das Mot -
to der Veranstaltung. 

te und Exporte würden 2007 
voraussichtlich um 8% steigen. 
Vor diesem Hintergrund sei 
auch weiterhin mit einer positi -
ven Beschäftigungsentwick -
lung zu rechnen. Die Spitzen -
stellung Bayerns im Ranking 
des Bereichs Distribution im 
World Competetiveness Score -
board des Internationalen Insti -
tuts für Managemententwick -
lung in Lausanne wertet er als 

eine unserer wichtigsten Aufga -
ben als Verband darin, unsere 
Mitgliedsunternehmen für die -
ses Thema zu sensibilisieren." 
Die Zahl der Ausbildungsplätze 
im bayerischen Groß- und 
Außenhandel wird auch in die -
sem Jahr deutlich steigen. Be -
reits zum laufenden Ausbil -
dungsjahr hatte es bei den 
Kaufleuten für Groß- und 
Außenhandel einen Zuwachs 

Gespannte Aufmerksamkeit bei der öffentlichen Kundgebung im Europosanl 

Lebhafte Diskussion ouf dem Podium (v.1.): Sepp Rauch (ver.di), Staatssekretör 
Jürgen Heike (Bay. Staotsministeriunr für Arbeit und Soziales), Uta Rauschert 
(Bundesogentnr für Arbeit), Frank Hurtmanns (Boy Wo, LGAD-Präsidium), Birgit 
Moth (Moderotorin, Bayerisches Fernsehen) 

Wiedergewühlt: LGAD-Prüsidnnt Prof. Dr. Dr. h.c. molt. 
Erich Greipl, bei seiner Rede 

Vizepräsident des Bundesver -
bandes des deutschen Groß -
und Außenhandels, Präsident 
der Industrie- und Handelskam -
mer für München und Oberbay -
ern und Mitglied der Geschäfts -
führung der Metro Vermögens -
verwaltung GmbH & Co. KG, 
Düsseldorf. 

In einer Podiumsdiskussion und in 
zwei Foren konnten sich die Be -
sucher ein umfassendes Bild von 
der Leistungsstärke des Groß- und 
Außenhandels machen. 

Immer mehr, so LGAD-Präsi -
dent Professor Greipl, verstehe 
sich der moderne Großhandel 
als Rundum-Dienstleister. Im 
Ausfuhrplus Bayerns von mehr 
als 13% sieht Greipl den Erfolg 
von international tätigen Han -
delshäusern und exportnahen 
spezialisierten Produktionsver -
bindungshändlern. Die ersten 
Monate des Jahres 2007 hätten 
schwungvoll begonnen. Impor- 

eleg dafür, dass sich die Han -
delsunternehmen in Bayern 
hervorragend auf die geänder -
ten Marktanforderungen und 
Innovationsherausforderungen 
eingestellt hätten. Sie seien 
auch ein zusätzlicher Anlass für 
die Betriebe, auszubilden, sag -
te Professor Greipl: „Neben IT -
und Fremdsprachenkenntnissen 
gewinnen interkulturelle Kom -
petenzen und professionelle 
Kundenorientierung fir die Un -
ternehmen an Bedeutung. Gera -
de vor dem Hintergrund eines 
sich in einigen Branchen ab -
zeichnenden Fachkräfte- und 
Nachwuchsmangels sehen wir 

um 6,3% gegeben. Noch deutli -
cher fiel der Zuwachs in den 
Ausbildungsberufen Fachkraft 
fir Lagerlogistik (+39,7%) und 
Fachlagerist (+30,4%) aus. 

Am Anfang des Verbandstages 
stand die Mitgliederversamm -
lung mit den Neuwahlen der 
Vorstands- und Ausschussmit -
glieder (Wahlergebnisse in 
unserer Beilage). In einem an -
schließenden Vorstandskonvent 
wurde Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Erich Greipl für eine weitere 
Amtszeit von vier Jahren als 
LGAD-Präsident wiederge -
wählt. Präsident Erich Greipl ist 
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KURZ NOTIERT 
Digitaler Tachograf: 
Unternehmenskarten nicht 
aushändigen 
Unternehmenskarten zum digi -
talen Tachografen dürfen nicht 
an Fahrer ausgegeben werden. 
Auf Anfrage teilte das Bundes -
ministerium fur Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung mit: 
„Um dem Datenschutz Rech -
nung zu tragen, darf der Unter -
nehmer seinen Fahrern die Un -
ternehmenskarte nicht aushän -
digen, um von unterwegs einen 
Datentransfer aus dem Mas -
senspeicher des digitalen Kon -
trollgeräts zu bewerkstelligen." 
Fahrer, die im Besitz der Unter -
nehmenskarte sind, hätten da -
mit die Möglichkeit, auch Da -
ten von Kollegen einzusehen, 
die auf demselben Fahrzeug 
eingesetzt werden. Unklar blei -
ben die Konsequenzen fur Un -
ternehmen, die ihre Unterneh -
menskarte dennoch an die Fah -
rer ausgeben. 

Parkraumgestellung 
kein geldwerter Vorteil 
Arbeitnehmer, die von ihrem 
Arbeitgeber einen unentgeltli -
chen oder verbilligten Parkplatz 
zur Verfügung gestellt bekom -
men, müssen diesen nicht als 
geldwerten Vorteil versteuern. 
Geregelt ist dies durch den Er -
lass des FinMin. NRW vom 
17.12.1980—S 2351—1 VB 3. 
Das FG Köln (Urteil vom 
15.3.2006 - 11 K 5680/04) hat -
te entschieden, dass die Park -
raumgestellung als steuer -
pflichtiger Arbeitslohn zu be -
handeln sei. Diese Entschei -
dung widerspricht zwar der 
zwischen den obersten Finanz -
behörden des Bundes und der 
Länder abgestimmten Verwal -
tungsauffassung. Das Urteil 
enthält aber keine neuen recht -
lichen Gesichtspunkte, die zu 
einer Wiederaufnahme der 
Erörterungen zwingen. Laut 
OFD Münster (Kurzinformati -
on Einkommensteuer Nr. 
17/2007 vom 25.06.2007) ist 
das Urteil des FG Köln daher 
über den entschiedenen Einzel -
fall hinaus nicht anzuwenden. 

Kfz-Steuer für [kw sinkt 
Die in Deutschland auf der 
Kostenseite stark belasteten 
Transportleistungen werden 
steuerlich entlastet. Der Bun -
destag beschloss Anfang Mai 
die Absenkung der Kfz-Steuer 
für Lkw auf das europarechtlich 
zulässige Mindestniveau. Da -
durch werden jährlich 150 Mil -
lionen Euro eingespart. Die 
Steuerausfälle bei den Bundes -
ländern, die dem Gesetz im 
Bundesrat noch zustimmen 
müssen, sollen durch die Ein- 

nahmen aus der Lkw-Maut 
kompensiert werden. Das Auto -
bahnmautgesetz für schwere 
Nutzfahrzeuge ist entsprechend 
angepasst worden. Der durch -
schnittliche Mautsatz wird nun -
mehr um 1,1 Cent auf 13,5 Cent 
pro gefahrenen Kilometer er -
höht. Die Erhöhung wird nach 
entsprechender technischer An -
passung im Mautsystem vor -
aussichtlich zum 1. September 
2007 erfolgen. Ab dem 1. Okto -
ber 2008 wird der durchschnitt- 

liche Mautsatz um weitere 0,65 
Cent/km angehoben. Daneben 
unterstützt der Bund deutsche 
Fuhrparkhalter bei der Anschaf -
fung besonders emissionsarmer 
Nutzfahrzeuge. Das Innova -
tionsprogramm hat ein Volu -
men von 100 Millionen Euro. 
Unternehmern, die das Innova -
tionsprogramm nutzen möch -
ten, können zwischen einem 
zinsgünstigen Kredit oder ei -
nem einmaligen Direktzuschuss 
wählen. 

Verkehrseiter verpflichtend 
Krafiverkehrsunternehmer in der 
EU sollen künftig mindestens ei -
nen Mitarbeiter beschäftigen, der 
den Fahrbetrieb von Bussen und 
Lastkraftwagen „dauerhaft und 
tatsächlich" leitet. Dies fordert 
ein Verordnungsentwurf zur 
Neuregelung der Zulassungsbe -
dingungen zum Beruf des Kraft -
verkehrsunternehmers, den die 
Europäische Kommission vorge -
legt hat. Damit soll zum einen die 

Verkehrssicherheit verbessert 
und zum anderen auch mehr 
Chancengleichheit auf dem eu -
ropäischen Binnenmarkt herge -
stellt werden. Der Kraftverkehrs -
leiter soll seine fachliche Eig -
nung durch eine 140 Stunden 
umfassende Ausbildung und eine 
danach zu bestehende Prüfung 
nachweisen; er soll für höchstens 
vier Unternehmen mit einer Flot -
te von insgesamt maximal 12 

Fahrzeugen zuständig sein. le 
den Fall, dass es unter seiner Ver -
antwortung zu schweren Ver -
stößen kommen sollte, will die 
Kommission festschreiben, dass 
säumige Kraftverkehrsbetreiber 
nicht mehr als zuverlässig ange -
sehen werden und deren Verant -
wortliche in allen Ländern der 
EU zwei Jahre lang eine entspre -
chende Leitungsfunktion nicht 
mehr ausüben dürfen. 

Wirtschaftsminister Huber und IGAD-Prüsident Prof. lreipl bei einem Besuch des Standes 
der Akademie Handel auf der Weiterbildungsmesse in München flankiert von Dr. Dörfler, 
Hauptgeschäftsführer IHK München (r.) und Manfred Sillaber, Akademie Handel (I.) 

Die Bürgschaftsbank Bayern GmbH 
hat sich aus der Zusammenlegung der vier 
Kreditgarantiegemeinschaften zum 1. Apr 
2007 konstituiert. Als Selbsthilfeeinric htun i 

der gewerblichen Wirtschaft ist sie insbeson -

dere mittelständischen Betrieben verbundeaS 
um im Rahmen der Mittelstandsförderung 
wirtschaftlich sinnvolle Finanzierungsvorha -
ben durch Ausfallbürgschaften abzusichern. 
Welche finanziellen Möglichkeiten sich mit 
einer Ausfallbürgschaft eröffnen, darüber 
gibt die Beilage der GfH einen Überblick. 

Mitverschulden des Absenders bei Gütertransporten 
Gehen unterwegs wertvolle Güter 
verloren, haftet meist der Trans -
porteur für den Schaden. Einige 
Urteile des BGH nehmen den Ab -
sender der Ware nun wieder stär -
ker in die Pflicht. Um die Diskre -
panz zwischen geringen Preisen 
und unbegrenter Haftung des 
Transporteurs zu beenden, hat der 
BGH zuletzt zu Lasten der Ab -
sender systematisch das Korrek -
tiv des Mitverschuldens berück- 

sichtigt. Dadurch ist der Absender 
nun grundsätzlich verpflichtet, 
dem Frachtführer den Wert der 
Sendung mitzuteilen, um diesem 
die Möglichkeit zu geben, gegen 
höheren Preis erhöhte Schutzvor -
kehrungen zu treffen und damit 
sein eigenes Haftungsrisiko zu 
vermindern. Teilt der Absender 
den Wert nicht mit, trifft ihn ein 
Mitverschulden, das umso stärker 
berücksichtigt wird, je höher der 

Wert der Sendung ist. Selbst 
wenn zu befürchten steht, dass si -
cherere Transportmöglichkeiten 
von Absendern etwa aufgrund 
höherer Frachtvergütungen eher 
selten in Anspruch genommen 
werden, so kann schon das Be -
reitstellen entsprechender Ange -
bote in den Allgemeinen Beför -
derungsbedingungen im Scha -
densfalle zum Mitverschulden 
des Absenders führen. 
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,,Abmahnuncen" 
Von unseren Mitgliedern wurden 
wir vermehrt auf die Tätigkeit ei -
nes Vereins mit dem Namen 
,,Online-Verbraucherschutz e. V." 
hingewiesen. Dieser Verein wen -
det sich schriftlich an Unterneh -
men mit einer ,,Abmahnung" und 
fordert sie auf, Stellenanzeigen 
abzuändern, die nicht mit dem 
Allgemeinen 
lungsgesetz 

Gleichbehand -
(AGG) konform 

nach dem AGG nehmen zu 
sind. Anderenfalls wird ange -
droht, das Unternehmen auf 
Schadenersatz in Höhe von drei 
Monatsgehältern für die ausge -
schriebene Stelle sowie auf Un -
terlassung in Anspruch zu neh -
men. Zudem fordert der Verein 
unter dem Gesichtspunkt der Ge -
schäftsführung ohne Auftrag die 
Zahlung einer Kostenpauschale 
fir seine Tätigkeit. 

Dem Verein stehen keine An -
sprüche zu. § 23 AGG sieht le -
diglich vor, dass Antidiskriminie -
rungsverbände in Verfahren ohne 
Anwaltszwang als Beistände fir 
Benachteiligte an der Gerichts -
verhandlung teilnehmen dürfen. 
Davon ist aber nicht die Mög -
lichkeit erfasst, fremde Rechte im 
eigenen oder fremden Namen 
geltend zu machen. 

Entscheidungen zum AGG 
Eine Entscheidungssammlung 
m Allgemeinen Gleichbe -
idlungsgesetz (AGG) wurde 

auf Initiative der Bundesvereini- 

gung der deutschen Arbeitgeber -
verbände zusammengestellt und 
liegt nun in einer ersten Ausga -
be vor; die bei Bedarf bei uns ab- 

gerufen (w.bauer( J211gad.de ) wer -
den kann. Die Sammlung wird 
laufend aktualisiert und bietet 
damit einen guten Überblick 
über die inzwischen ergangene 
Rechtsprechung. 

ozialauswahl: Auswahl nach Altersgruppen 
keine Diskriminierung 
Die Auswahl nach Altersgruppen 
bei der Sozialauswahl zur Erhal -
tung einer ausgewogenen Alters -
struktur stellt nach einem Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Berlin -
Brandenburg keine ungerechtfer -
tigte Diskriminierung wegen des 
Alters dar. Sowohl die Regelung 
des § 1 Abs. 3 Satz 2 Kündigungs -
schutzgesetz (KSchG) als auch im 

49 konkreten Fall die Altersgruppen -

dung der Betriebsparteien in 
mjahresschritten diene einem 

illigenswerten Sachgrund. Die 
sgewogene Altersstruktur", die 

bei einer Sozialauswahl gem. § 1 
Abs. 3 Satz 1 KSchG zum Maß- 

stab der betriebsbedingten Kündi -
gung gemacht werden dürfe, trage 
dem Umstand Rechnung, dass 
insbesondere bei Massenentlas -
sungen die soziale Auswahl nur 
anhand der Kriterien Betriebszu -
gehörigkeit, Lebensalter, Unter -
haltspflichten und Schwerbehin -
derung des Arbeitnehmers dazu 
führen könne, dass sich die bishe -
rige Personalstruktur des Betrie -
bes nachhaltig verschlechtert. 
Ohne die Ausnahmevorschrift des 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG ließe sich 
daher bei der Kündigung eines er -
heblichen Teils der Arbeitnehmer 
eine dem berechtigten betriebli- 

chen Interessen zuwiderlaufende 
Überalterung der Belegschaft 
kaum vermeiden. Dies sei ein le -
gitimes Ziel im Sinne der Recht -
sprechung des Europäischen Ge -
richtshofs. Angemessen und er -
forderlich in diesem Sinne sei da -
bei keine Altersdurchschnittsver -
besserung, sondern ein Erhalt der 
Altersstruktur. 
Die Entscheidung des Landesar -
beitsgerichts Berlin -Branden -
burg ist zu begrüßen. Da die Ent -
scheidung nicht rechtskräftig 
wurde, wird das Bundesarbeits -
gericht letztendlich über diese 
Frage entscheiden. 

Minderleistung und Low-Performer 
Ist die Arbeitsleistung im Ver -
trag nach ihrer Menge und ihrer 
Qualität nicht oder nicht näher 
beschrieben, richtet sich der In -
halt des Leistungsversprechens 
zum einen nach dem vom Ar -
beitgeber durch Ausübung sei -
nes Direktionsrechts festzule -
genden Arbeitsinhalt und zum 
anderen nach dem persönlichen, 
subjektiven Leistungsvermögen 
des Arbeitnehmers. Ein objekti -
ver Maßstab ist nicht anzulegen, 

weil der Arbeitsvertrag als 
Dienstvertrag keine Erfolgshaf -
tung des Arbeitnehmers kennt. 
Anders als im Werkvertrags -
recht schuldet der Dienstver -
pflichtete das ,,Wirken", nicht 
das „Werk". 
Die Nichterfüllung vertraglicher 
Hauptleistungspflichten kann 
eine ordentliche Kündigung so -
zial rechtfertigen. Für die zu er -
bringende Leistung ist zwar 
kein objektiver Maßstab anzu- 

setzen, jedoch muss der Arbeit -
nehmer unter angemessener 
Ausschöpfung seiner persönli -
chen Leistungsfähigkeit arbei -
ten, soweit der Arbeitsvertrag 
Menge und Qualität der Arbeit 
nicht bestimmt. Das Unter -
schreiten des Leistungsniveaus 
vergleichbarer Mitarbeiter um 
ein Drittel ist Indiz dafür, dass 
der Betreffende seine Lei -
stungsfähigkeit nicht aus -
schöpft. Dieses Indiz kann der 
Mitarbeiter durch substantiier -
tes Bestreiten widerlegen. 

BEWERBUNGEN 

Der LGAD- Hauptgeschäftsstelle liegen Bewerbungen junger Ausbildungsplatzsuchender für den Beruf des/der Kaufmanns/-frau im 
Groß- und Außenhandel vor. Gerne vermitteln wir Ihnen den Kontakt. Bitte wenden Sie sich an Wolfgang Bauer, w.bauer@lgad.de. 

KURZ NOTIERT 
LGAD-Musterverträge 
Die LGAD-Musterverträge 
2007 für Angestellte im In -
nendienst, gewerbliche Ar -
beitnehmer, angestellte Rei -
sende, Verkaufsfahrer, ge -
ringfügig Beschäftigte und 
Aushilfen wurden neu überar -
beitet und an die höchstrich -
terliche Rechtsprechung an -
gepasst. Die Verträge sind 
ab sofort als E-Mail abruf -
bar bzw. stehen für unse -
re Mitgliedsfirmen unter 
www.lgad.de als Download 
zur Verfügung. Bitte beachten 
Sie auch die Beilage zu dieser 
Ausgabe der LGAD-Nach -
richten mit dem Titel „Erläu -
terungen zu den Musterver -
trägen 2007". 
Fahrtkostenzuschüsse 
bei geringfügiger Beschäf -
tigung 
Die Gewährung von Fahrtko -
stenzuschüssen bei geringfü -
giger Beschäftigung kann ab 
2007 zu einer Überschreitung 
der Pauschalierungsgrenze 
von 400 € monatlich führen. 
Bis Ende 2006 war der bislang 
mit 15% pauschal versteuerte 
Fahrtkostenzuschuss sozial -
versicherungsrechtlich bei -
tragsfrei. Daher musste er bei 
einem Einkommen innerhalb 
der 400 -€-Grenze nicht 
berücksichtigt werden. Ab 
dem 1.1.2007 scheidet jedoch 
eine Pauschalversteuerung des 
Fahrtkostenzuschusses mit 
15% dann aus, wenn die Ent -
fernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nicht mehr 
als 20 Kilometer beträgt. So -
fern in diesen Fällen der Fahr -
kostenzuschuss weiter gezahlt 
wird, ist er in voller Höhe dem 
Arbeitsentgelt hinzuzurech -
nen. Dies führt zu einer Über -
schreitung der 400 -€-Grenze, 
so dass das Monatseinkom -
men in voller Höhe steuer -
und sozialversicherungs -
pflichtig wird. In diesem Fall 
kann das Einkommen bei -
tragsrechtlich als Gleitzonen -
fall behandelt werden. Steuer -
lich ist dann die Vorlage einer 
Lohnsteuerkarte erforderlich. 
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PERSONALIEN 
Christph Leicher 
wiedergewählt 
Am 30. Juli 2007 wurde Dipl. 
Ing. Christoph Leicher (Leicher 
B2B Services) in der konstitu -
ierenden Sitzung der großen 
Tarifkommission als deren Vor -
sitzender einstimmig wiederge -
wählt und ebenfalls einstimmig 
sein Stellvertreter, Karl Raab 
(Anzag). Laut Satzung ist 
Christoph Leicher damit wei -
terhin ,,geborenes" LGAD-Prä -
sidialmitglied. 

Randolf Rodenstock 
weiterhin vbw-Präsident 
Die Mitgliederversammlung 
der vbw - Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e. V. 
hat Randolf Rodenstock, Ge -
schäftsführender Gesellschafter 
der Optischen Werke G. 
Rodenstock, für weitere zwei 
Jahre in seinem Amt als Präsi -
dent bestätigt. Der LGAD ist 
Mitglied der vbw, die als Dach -
organisation rund 80 bayeri -
sche Arbeitgeber- und Wirt -
schaftsverbände vertritt. 

Johann Wenger 
Landhandeispräsident 
Johann Wenger wurde auf der 
Mitgliederversammlung des 
Landhandelsverband Bayern e.V 
zum Präsidenten gewählt. Stell -
vertreter sind Anton Welzhofer 
und Andreas Blatterspiel. 

Rudolf Böhm 70 Jahre 
Am 4. Juni 2007 konnte der Eh -
renpräsident des Landhandels -
verbandes Bayern e.V auf sein 
70. Lebensjahr zurückblicken. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 

Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -

und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich ifir 
Redaktion und Anzeigenteil: 
Joachim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 

Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Sahlberg - 1 OOJahre intelligente Lösungen 

„Feiern wie bei 
Bonanza", so 
lautete das Motto 
der Einladung 
zur großen Ju -
biläumsfeier; am 
23. Juni 2007. 
Es war ein großes 
Familienfest auf 
der Sahlberg 
Summer Ranch, zu dem die ge -
samte Belegschaft mit Partnern 
und Kindern sowie ein halbes Dut -
zend Ehrengäste eingeladen wa -
ren, darunter LGAD-Präsident 
Prof Erich Greipl und LGAD-Prä -
sidiumsmitglied Werner Sattel. 
Entsprechend locker, fröhlich und 
ausgelassen war die Stimmung bei 
Westemshow, Ponyreiten, Bogen -
schießen, Hufeisenwerfen, Ameri -
can Bull Riding und vielen ande -
ren Bonanza -Überraschungen. I n 
einer großartigen Firmengeschich-

Professor Greipi beglückwünscht im Namen von LGAD 
und IHK die Herren Peter und Dr. Mathias Sahlberg. 

te unserer Mit -
gliedsfirma, die 
von vier Sahl -
berg-Generatio -
nen geprägt wird, 
ist das Unterneh -
men mit 43 Mio 
€ Umsatz und 
160 Mitarbeitern 
im Technischen 

Handel die Nummer Eins in Bay -
ern und unter den Top Five in der 
Bundesrepublik. Von unserem Vi -
zepräsidenten Peter Sahlberg, der 
von 1968 - 2002 an der Fir -
menspitze stand, ist der Vorsitz der 
Geschäftsleitung auf Dr. Mathias 
Sahlberg übergegangen. Das Tech -
nische Handels-, Fertigungs- und 
Dienstleistungshaus baute seine 
Lager- und Fertigungskapazitäten 
2006 auf insgesamt 8000 qm aus. 
Herzlichen Glückwunsch. Ad 
multos annos. 

Wirtschaftsminister Glos 
weiht BI -LOG -Erweiterungsbau ein 

: ( 1 g 
(vi.): Claus Huttner und Heribert Trunk, Bi -1.06, 1.ondrat Dr. Denzier, Franz Leek, Bürgermeister der Stadt Scheßlitz, 

sitzend: Bundeswirtschaftsminister Glas 

Bundeswirtschaftsminister Mich -
ael Glos besuchte anlässlich der 
Einweihung der Erweiterungs -
bauten des BI -LOG Logistikzen -
trums in Scheßlitz das LGAD -
Mitgliedsunternehmen BI -LOG, 
das Dienstleister im Logistik- und 
IT -Bereich ist. Die neuen Hallen 
beherbergen unter anderem 15 
zusätzliche Rampen, eine zweite 
Cargomatic, über die ein LKW in 
kaum zwei Minuten entladen 
wird, Block- und Hochregallager 
sowie industrielle Konfektionier -
straßen. Damit macht BI -LOG 
den Standort Scheßlitz nicht nur 
effizienter, sondern geht einen 
großen Schritt weiter in Richtung 
,,industrialisierte Dienstleistung" 

in der modernen Logistik. Für 
Wirtschaftsminister Glos ist Lo -
gistik ein „außerordentlich inter -
essantes Wachstumsthema für 
Unternehmen, Märkte, Länder 
und Regionen". Der Wirtschafts -
aufschwung habe den Mittelstand 
in seiner ganzen Breite erfasst, 
betonte der Minister. DieserAuf -
schwung lebe nicht zuletzt von 
Impulsen, wie sie hier von einem 
mittelständischen Unternehmen 
gesetzt werden. „Das Beispiel 
BI -LOG ist typisch für den dy -
namischen Landkreis Bamberg." 
Die Einweihung der neuen „Lo -
gistik-Fabrik" von BI -LOG sei 
ein deutliches Zeichen für diese 
Dynamik. 

KURZ NOTIERT 

Bürokratieabbau 
mit Ihrer Unterstützung 

Bürokratie verschlingt viel 
Geld. So lässt sich die deut -
sche Bürokratielast für Wirt -
schaft, Verwaltung und den 
gemeinen Bürger auf etwa 
zwei bis drei Prozent des Brut -
toinlandsproduktes beziffern. 
Seit 2006 arbeitet die Bundes -
regierung auf Grundlage des 
Programms ,,Bürokratieabbau 
und bessere Rechtsetzung" 
daran, aufgrund von Informa -
tionspflichten entstehende 
bürokratische Lasten nac 
dem international bewährt 
und anerkannten Standardko -
sten-Modell zu erfassen, 4 
messen und ihren unnötigen 
Teil konsequent und nach -
weisbar zu reduzieren. Das 
Kabinett hatte einen Abbau 
von 25% bis zum Jahr 2011 
beschlossen. 

Die Initiative der Bundesre -
gierung verdient besondere 
Unterstützung. Daher hält der 
BGA engen Kontakt zur Ge -
schäftsstelle Bürokratieabbau 
des Bundeskanzleramtes, das 
diesen Prozess federführend 
betreut. 

Bitte teilen Sie uns mit, vM 
in ihren Bereichen Informa -
tionspflichten bestehen, dl 
Ihre Arbeitsabläufe unnötig 
behindern und wertvolle 
materielle und personelle 
Ressourcen über Gebühr 
beanspruchen: info@lgad.de 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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LGAD-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. milt. Erich Greipl zur Konjunktursituation 

Robuste Konjunktur, aber kein Grund zur Euphorie! 
Das Konjunktur- und Wachs -
tumsklima zeigt sich weiterhin 
robust. Trotzdem sieht 
GAD -Präsident Prof. Dr. Dr. 

6 mutt. Erich Greipl keinen 
Grund zur Euphorie. Vor al -
lem der Konsumgüterhandel 
schwäctielt. 

Der Großhandel profitiert in der 
gegenwärtigen Situation insbe -
sondere vorn Export. Dabei sind 
die Rahmenbedingungen gün -
stig: Weltweit hat die Konjunktur 
im ersten Halbjahr an Fahrt Zuge -
nommen. Bei genauerer Betrach -
tung fällt vor allem die relative 
Stärke Westeuropas auf, dessen 
Klimakurven deutlicher anstie -
gen als beispielsweise die asiati -
sche. In Nordamerika zeichnen 

J i sich die ersten Symptome der 

T -Inimobilienmarkt-Krise ab. 
hat nicht nur die Finanzmärk -

te in Aufruhr versetzt, sondern 
zieht auch erste Konsumwerte 
langsam in Mitleidenschaft. Das 
dämpft auch hierzulande, abzule -
sen etwa im ZEW-Frühindikator, 

dessen Augustwert nach unten 
gerichtet ist, die Konjunkturer -
wartungen. 

In Deutschland liegen die realen 
Wachstumsprognosen für den 
Export im laufenden Jahr bei 
über 7% (Quelle: FERI). Auf den 
ersten Blick ein erfreulicher 
Wert. Vor dem Hintergrund von 
11% im vergangenen Jahr aber 
ein Hinweis darauf, dass die Ex -
portdynamik langsam nachlässt. 

Beim Wirtschaftswachstum (Pro -
gnose für die reale Veränderung 
2007: 2,5%) liegt Deutschland 
trotzdem unter dein europäischen 
Durchschnitt (3,l%) -und damit 
liii unteren Mittelfeld. Noch deut -
licher ist das Bild beim privaten 
Verbrauch. 
Mit gerade mal einem Prozent 
Steigerungsrate rangiert Deutsch -
land im Vergleich der führenden 
Wirtschaftsnationen auf dem vor -
letzten Platz. ,,Wieder einmal", 
konstatierte LGAD-Präsident 
Prof. Greipl bei seiner Analyse, 

Ifo Konjunkturprognose 

Private Konsumausgaben 
Konsumausgaben des Staates 
Anlageinvestitionen 

- Ausrüstungen 
- Bauten 
- Sonstige Anlagen 

Inländische Verwendung 
- Exporte 
- Importe 
Bruttoinlandsprodukt 
Erwerbstätige Inländer (Mio. abs 
Arbeitslose (Mio. abs.) 
Arbeitslosenquote 
(in % der ml. Erw.pers.) 

,,versäumt es Deutschland, im 
Wettbewerb den Anschluss an die 
europäischen Nachbarländer zu 
finden." 

Im Konsum kommt also nur we -
nig vom Konjunkturoptimismus 
an und die Stimmungskurven 
führender Indices, wie des icon -
Konsumbarometers oder des ifo -
Geschäftsklirnaindex, sind erst - 

2006 

0,8 
1,5 
5,6 
7,3 
4,3 
5,9 
1,7 
13,0 
11,6 
2,8 
39,090 
4,487 

0,3 
1,8 
5,7 
8,8 
3,4 
5,5 
2,2 
8,2 
8,0 
2,6 
39,567 
3,812 

2,2 
1,6 
2,9 
6,0 
0,3 
4,3 
1,9 
7,0 
6,5 
2,5 
39,947 
3,527 

10,3 8,8 8,1 
Quelle: Ifo Institut. München (Stand: 25.06.2007) 

mais nach langer Zeit wieder auf 
Talfahrt. Dieses Bild findet sich 
auch im Großhandel wieder. 
Dass Stimmung und Erwartun -
gen sich hier auf einem höheren 
Niveau abspielen, liegt vor allem 
daran, dass der Großhandel von 
einer stabilen starken Auslands -
nachfrage getrieben ist. Die Bin -
nennachfrage dagegen bleibt die 
Achillesferse des Aufschwungs. 

LGAD-Präsidium für weitere vier Jahre im Amt 
Die Mitgliederversammlung 
hat am 4. Juli 2007 den neuen 
Vorstand gewählt. Dieser berief 
am gleichen Tag aus seiner Mit -
te Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erich 
Greipl als LGAD-Präsidenten. 
Zwischenzeitlich wurde auch 
der Vorsitzende des Arbeitge -
ber- und Tarifausschusses, 
Dipl . -Ing. Christoph Leicher, 
Leicher, B2B Services GmbH 
& Co. KG, Kirchheim, in die -
sem Amt und damit laut Sat- 

zung als ,,geborenes" Präsidi -
umsmitglied bestätigt. Auf sei -
ner konstituierenden Sitzung 
am 21. September wählte der 
Vorstand auf Vorschlag des Prä -
sidenten auch die übrigen Mit -
glieder des Präsidiums. Das 
sind die Vizepräsidenten Frank 
Hurtmanns, Vorstandsmitglied 
der BayWa AG,München, Theo 
Kiesewetter, Kiesewetter KG, 
Neustadt und Dipl.-Kfm. Peter 
Sahlberg, Sahlberg GmbH & 

Co KG, Feldkirchen. Neuer 
Schatzmeister wurde Wolf 
Maser, Gebrüder Maser GmbH, 
Nürnberg. 
Unverändert gehören dem Prä -
sidium die beiden Ehrenpräsi -
denten Helmut Hartmann und 
Thomas Scheuerle an. 
Herzliche Gratulation an alle 
und die besten Wünsche für 
eine erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle des LGAD und seiner 
Mitglieder. 

Wir informieren über 
REACH 

Eine unserer letzten Umfragen 
hat ergeben, dass viele Mitglie -
der über die Europäische Che -
mikalienverordnung REACH, 
die seit dem 1. Juni in Kraft ist, 
mehr erfahren wollen. Der Ter -
min für die geplante Informati -
onsveranstaltung steht nun fest. 
Der LGAD lädt hierzu am 
24. Januar 2008 nach München 
ein. Auskünfte erteilt Herr RA 
Bauer ( w.bauer@lgad.de ). Bitte 
melden Sie sich mit beiliegen -
dem Vordruck an.
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KURZ NOTIERT 
Künstlersozialabgabe 
Seit dem 15. Juni 2007 ist das 
,,Dritte Gesetz zur Änderung 
des KSVG und anderer Geset -
ze" in Kraft. Das bedeutet: Die 
Träger der Rentenversiche -
rung prüfen, ob Unternehmen 
und Verbände Künstlersozial -
abgaben rechtzeitig und voll -
ständig entrichten. Das er -
möglicht eine Prüfquote von 
annähernd 100 Prozent. Be -
troffen von der Abgabepflicht 
sind nicht nur ,,klassische" 
Kunstverwerter wie Galerien 
oder Verlage, sondern auch 
alle Unternehmen und Verbän -
de aus kulturfernen Branchen, 
die Leistungen selbständiger 
Künstler, Grafiker oder Publi -
zisten in Anspruch nehmen - 

z.B. für Geschäftsberichte, 
Visitenkarten oder Fotos. 

Erfolgreich im Ausland 
Die Broschüre ,,Erfolgreich 
im Ausland" gibt es jetzt in ei -
ner überarbeiteten Fassung. 
Unter anderem wurden die 
Beiträge übei Programme und 
Projekte wie auch der Adress -
teil ergänzt, um Unternehmen 
im Freistaat besser über die 
Außenwirtschaft zu inforrnie -
ren. Die Broschüre kann 
bestellt werden unter 
www.bayern-iiiteriiational.de 
(siehe Menüpunkt „Das Un -
ternehmen") oder bei Nicole 
Rackow, Tel. 089/94926-129, 
E-Mail: nrackow@bayern -
international.de. 

Informationspflicht 
Derzeit erhebt die Bundesre -
gierung sämtliche Kosten, die 
der Bundesgesetzgeber den 
Unternehmen durch Informa -
tionspflichten auferlegt. Nun 
gibt es eine Datenbank im In -
ternet, in der Unternehmen 
etwa 11 000 Informations -
pflichten einsehen können. 
Unter www. bundesregierung. 
de/informationspflichten be -
steht die Möglichkeit, nach 
Stichworten, Gesetzeskürzeln 
oder Ressorts zu recherchie -
ren. Auch die Adressaten der 
geforderten Informationen 
sind verzeichnet. 

[GAD Nachrichten 

Förderung von umwelt -
freundlichen LKWs 
Finanzielle Unterstützung für umweltbewusste Mittelständ -
ler? In Zeiten des Klimawandels sieht sie so aus: Seit dem 
1. September bietet die KfW Förderbank Kredite zur An -
schaffung emissionsarmer Nutzfahrzeuge. Alternativ ver -
gibt sie Zuschüsse zwischen 2 550 und 4250 Euro. Finanziell 
gefördert wird die Anschaffung schwerer Nutzfahrzeuge ab 
zwölf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, die ausschließlich 
fir den Güterverkehr bestimmt sind und die bei der Zulassung 
in der BRD die umweltfreundlicheren Emissionsstandards 
EURO 5 und EEV der Klasse I erfüllen. Weitere Informatio -
nen gibt es unter 01801/335577, im Infocenter der KfW För -
derbank oder unter www.kfw-foerderbank.de. 

5/2007 

Sauberer ans Ziel 
CO 2 -Emissionen in Gramm je Personen- bzw. 
Tonnenkilometer (Güterverkehr) 

Personen-Fernverkehr 

Flugzeug 191 g 

Pkw 143 

Bahn 47 

Bus 31 

Personen-Nahverkehr 

Pkw 

Bahn 

Bus 

Flugzeug 

GOterverkehr 

Lkw 

Schiff 

Bahn (024 

Quelle: DeutscF, Ba 

Alte Brummis müssen draußen bleiben 
Bayern bekommt erste Umwelt -
zonen. Sie sind für 2008 in 
Augsburg, München und Re -
gensburg geplant. Ein Jahr spä -
ter folgt Nürnberg. Umweltzo -
nen sollen die Feinstaubbela- 

stung in deutschen Städten sen -
ken. Ins Rollen gekommen ist 
die Einrichtung derartiger Zo -
nen durch eine EU -Verordnung. 
Gemäß der ,,Feinstaubrichtli -
nie" darf die Konzentration die 

Grenze von 50 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft nicht mehr 
als 30 -mal im Jahr überschrei -
ten. Die geschützten Verkehr - 

bereiche sind für motorish 
Umweltsünder tabu - auch für 
LKWs mit niedrigen Schad -
stoffklassen. 

Haftung für Umweltschäden 
Unternehmen haften fir unmittel -
bar oder mittelbar verursachte 
Umweltschäden künftig unbe -
grenzt und ohne Verschulden. 
Dies sieht das Umweltschadens -
gesetz (USchadG) vor, das am 14. 
November 2007 in Kraft tritt und 
eine Haftungsrückwirkung bis 

zum 30. April 2007 beinhaltet. Es 
legt damit erstmals ein öffentlich -
rechtliches Haftungskonzept fir 
Umweltschäden fest. Eine Pflicht -
versicherung sieht der Gesetzge -
ber nicht vor. Die bisher bekann -
ten Urnwelthaftpflichtrnodelle der 
Privathaftpflichtversicherungen 

oder die KFZ-Haftpflichtversi -
cherung können den Erfordernis -
sen des öffentlich-rechtlichen 
USchadG nicht gerecht werden. 
Die VGA unterstützt in Zusam -
menarbeit mit der HDI Unterneh -
men bei der Risikoanalyse und 
bietet umfassenden Versiche -
rungsschutz. Kostenlose Informa -
tion unter Tel. 0800/8424624. 

Bayern senkt Zinssätze 
Mit sofortiger Wirkung werden 
die Zinssätze im Bayerischen 
Mittel standskreditprogramm 
(MKP) für Investitionen beste -
hender Unternehmen um 0,25 
Prozentpunkte gesenkt. Auch die 
deutlich günstigeren Zinssätze 
für Existenzgründungen werden 
nochmals um 0,1 Prozentpunkte 

reduziert. Landesweit liegen die 
Basiszinssätze zwischen 3,65 
und 4,15 % (Existenzgründer) 
bzw. zwischen 4,20 und 4,70 % 
(bestehende Unternehmen). Die 
Zinsen werden fir die gesamte 
Darlehenslaufzeit fest zugesagt. 
Der Finanzierungsanteil der MKP -
Darlehen beträgt bis zu 40 % und 

kann mit LfA-eigenen Darlehen 
auf bis zu 100% aufgestockt wer -
den. Diese Refi-Mittel sind ban - 

mäßig zu besichern. Eine Ausl lW 
bürgschaft der Bürgschaftsbank 
Bayern kann helfen. 
Darüber hinaus beraten auch die 
Finanzierungsexperten des 
LGAD in der Gfl-1 Gesellschaft 
fir Handelsberatung mbH 
( infogth-muenchen.de ). 

lnsolvenzverwalter kann Lastschriften widerrufen 
Nach der Auffassung des Bundes -
gerichtshofes kann der Insolvenz -
verwalter zumindest die still -
schweigend geduldeten Ab -
buchungen der vorangegangenen 
sechs Wochen rückgängig ma -
chen, wenn der Schuldner einen 
Insolvenzantrag stellt. Denn um 
rechtlich wirksam zu sein, bedarf 
die Belastungsbuchung generell 
der ausdrücklichen oder konklu -
denten - also durch schlüssiges 

Verhalten ausgedrückten - Geneh -
migung durch den Schuldner. So -
lange diese nicht vorliegt, kann der 
Schuldner die Lastschrift durch ei -
nen sachlich berechtigten Wider -
spruch rückgängig machen. Der 
Insolvenzverwalter hat nach An -
sicht des BGH weitergehende 
Rechte zu einem solchen Wider -
spruch, als sie zuvor der Schuldner 
hatte. Das heißt, er kann letztlich 
einer Belastungsbuchung auch 

dann widersprechen, wenn keine 
sachlichen Einwendungen gegen 
die Forderung erhoben werden. 
Etwas sicherer ist es deshalb, sich 
das Geld vom Schuldner überwei -
sen zu lassen. Denn eine Zahlung, 
die der Schuldner selbst veranlasst 
hat, hat trotz des Insolvenzantrags 
Bestand (außer bei erfolgreicher 
Anfechtung durch den Insolvenz -
verwalter gem. §§ 129 if. Insol -
venzordnung). 
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Für unsere Diensteister! 
Unterhält ein Unternehmen 
seit mehreren Jahren einen ein -
zigen Betrieb mit zuletzt bei -
spielsweise 19 Arbeitnehmern, 
dessen Zweck nur darin be -
steht, in einem räumlich ab -
grenzbaren Bereich technische 
Dienstleistungen (Facility-Ma -
nagement) zu erbringen, dann 
stellt für den Bestand des Be -
triebes der Auftrag ein wesent- 

liches Betriebsmittel zur Er -
bringung dieser technischen 
Dienstleistungen dar. Über -
trägt der Auftraggeber diese 
Aufträge auf ein Unterneh -
men, das nur hierfür gegründet 
wurde, dann liegt allein darin 
der Betriebsübergang begrün -
det. Der Betriebsübergang 
scheitert nicht daran, dass der 
Betriebsübernehmer nicht be- 

reit ist, den wesentlichen Teil 
der ursprünglichen Arbeitneh -
merschaft zu übernehmen. 
Dies widerspräche der Zielset -
zung der Richtlinie 201/23 
EG. Hauptzweck der Betriebs -
übergangsrichtlinie ist es, auch 
gegen den Willen des Erwer -
bers die Arbeitsverhältnisse 
der Arbeitnehmer des Veräuße -
rers aufrechtzuerhalten. 

Kündigung wegen privater utzung des Internets 
Das BAG entschied, dass die 
exzessive Nutzung des Internets 
während der Arbeitszeit zu pri-. 
y ten Zwecken eine Pflichtver -

ungg des Arbeitsvertrages 
sein kann. Der Arbeitgeber ist 
dann ohne vorangegangene Ab -
mahnung zu einer fristgemäßen 
Kündigung berechtigt. Auch 
dann, wenn er das private Sur -
fen im Netz nicht ausdrücklich 
untersagt hat. 

Das Gericht hob drei Fallgrup -
pen hervor, bei denen eine Kün -
digung gerechtfertigt ist: 
- das Herunterladen einer erheb -
lichen Menge von Daten auf be- 

triebliche Datensysteme, insbe -
sondere, wenn damit einerseits 
die Gefahr möglicher Viren oder 
anderer Störungen des Betriebs -
systems verbunden sein könn -
ten, oder andererseits von sol -
chen Daten, bei deren Rückver -
folgung es zu möglichen Ruf -
schädigungen des Arbeitgebers 
kommen könne, beispielsweise 
weil pornografische Darstellun -
gen heruntergeladen würden; 

- die private Nutzung des vorn 
Arbeitgeber zur Verfügung ge -
stellten Internets als solche, weil 
durch sie dem Arbeitgeber mög -
licherweise Kosten entstehen 

könnten und der Arbeitnehmer 
die Betriebsmittel - unberech -
tigterweise - in Anspruch ge -
nommen habe; 

- die private Nutzung des vom 
Arbeitgeber zur Verfügung ge -
stellten Internets oder anderer 
Arbeitsmittel während der Ar -
beitszeit, weil der Arbeitnehmer 
während des Surfens im Internet 
oder einer intensiven Betrach -
tung von Videofilmen oder - 

spielen zu privaten Zwecken, 
seine arbeitsvertraglich geschul -
dete Arbeitsleistung nicht er -
bringe und dadurch seine Pflicht 
verletze. 

Job -Absage nach unsachlicher Bewerbung 
Wer sich mit nicht ernsthaften 

terlagen um einen Arbeits -
z bewirbt und dann nicht in 

die engere Auswahl kommt, hat 
im Nachhinein keinen Entschädi -
gungsanspruch gemäß dem All -
gemeinen Gleichbehandlungsge -
setz (AGG). Der konkrete Fall: 
Ein 55 -jähriger ehemaliger 
Rechtsanwalt war für den ausge -
schriebenen Job zwar fachlich 
qualifiziert, reichte aber ein sehr 
provokantes Bewerbungsschrei -
ben ein. Das Landesarbeitsge- 

richt Baden-Württemberg wies 
die Forderungen des Arbeitslosen 
zurück. Eine Benachteiligung 
würde nur dann vorliegen, wenn 
der Bewerber objektiv die Vor -
aussetzungen für die zu besetzen -
de Stelle erfüllte und er subjektiv 
eine ernsthafte Bewerbung abge -
geben hätte. Zwar erfülle der Ar -
beitnehmer qualitativ die Voraus -
setzungen für die ausgeschriebe -
ne Stelle. Allerdings müsste er 
gerade als langjähriger Anwalt 
wissen, dass schlechte Bewer- 

bungsfotos und absurde Bemer -
kungen gegen jegliche Übung im 
Geschäftsleben verstießen. Es ist 
zwar durchaus nachvollziehbar, 
dass der Kläger darüber frustriert 
ist, dass er seinen Lebensunter -
halt mit Leistungen nach dem 
SGB II bestreiten muss. Es kann 
jedoch nicht angehen, angebliche 
Verstöße gegen das Antidiskrinii -
nierungsrecht als Instrument 
dazu zu benutzen, um Protest ge -
gen die ,,Hartz"- Gesetzgebung 
zum Ausdruck zu bringen. 

Bundesarbeitsgericht fällt arbeitgeberfreundliches Urteil 
Bei jeder Kündigung stellt sich 
für den Arbeitgeber die Frage, 
welche Rechte und Pflichten bis 
zur endgültigen Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses bestehen. 
In Abkehr von der bisherigen 
Rechtsprechung gesteht das 
Bundesarbeitsgericht nun dem 

Arbeitgeber das Recht zu, dem 
Arbeitnehmer zumutbare, ande -
re als vertraglich vereinbarte Ar -
beiten im Zeitraum der Kündi -
gungsfrist zuzuweisen. Dies hat 
zur Folge, dass bei Ablehnung 
die Pflicht zur Lohnzahlung ent -
fallen kann. Es findet eine An- 

rechnung des so genannten 
,,böswillig unterlassenen Er -
werbs" statt, die den Lohnan -
spruch mindert und bei gleich -
wertiger Arbeit auf Null redu -
ziert. 
Im konkreten Fall wird eine 
LGAD-Beratung empfohlen. 

KURZ NOTIERT 
Ausfallzeiten dürfen ins 
Zeugnis 

Der Arbeitgeber muss dem Ar -
beitnehmer bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ein 
Zeugnis ausstellen. Dieses 
muss auf Verlangen des Ar -
beitnehmers auch Leistung 
und Führung bewerten. Ge -
richte haben entschieden, dass 
der Arbeitgeber im Zeugnis 
auch die Elternzeit eines Ar -
beitnehmers erwähnen darf, 
sofern diese eine wesentliche, 
tatsächliche Unterbrechung 
der Beschäftigung war. An -
sonsten könnte bei Dritten der 
Eindruck entstehen, die Beur -
teilung des Arbeitnehmers be -
ruhe auf einer der Dauer des 
rechtlichen Bestands des Ar -
beitsverhältnisses entspre -
chenden tatsächlich erbrach -
ten Arbeitsleistung. 

Arbeitszeit oder 
Bereitschaftszeit? 

Bei der Auslieferung von Wa -
ren an mehrere Kunden 
kommt es zu längeren Warte -
zeiten. Viele Fahrer sind mitt -
lerweile mit einem Piepser 
ausgestattet, der ihnen signali -
siert, wann sie an der Reihe 
sind. Aber ein Problem bleibt: 
Wie ist diese Wartezeit im Ta -
chografen aufzuzeichnen, und 
unter welchen Bedingungen 
kann sie der Fahrer als Pause, 
Ruhe- oder Bereitschaftszeit 
verbuchen? Nach § 21a Ar -
beitszeitgesetz wird eine War -
tezeit für den Fahrer beim Be -
und Entladen von Fahrzeugen 
nur dann als Bereitschaftszeit 
- und damit nicht als Arbeits -
zeit - angerechnet, wenn die 
ungefähre Wartezeit von vor -
neherein bekannt ist und dem 
Fahrer auch mitgeteilt wird. 
Nur dann kann der Fahrer die -
sen Zeitraum mit dem Kon -
trollgerät als Bereitschaft ver -
buchen. Umgekehrt gilt: War -
tet der Fahrer trotz Piepser dar -
auf, in jedem Moment seine 
Arbeit wieder aufzunehmen, 
so kann er diese Zeit nicht als 
Bereitschaft anrechnen. 
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PERSONALIEN 

Ulrike Lenz - 
Glückwunsch zum 50. 
Ulrike Lenz, Gesellschafterin 
der LGAD-Mitgliedsfirma 
Markmiller oHG in Rennerts -
hofen, wurde am 8. Septem -
ber 50. Ulrike Lenz gehört seit 
vielen Jahren dem LGAD -
Vorstand an und nimmt ihre 
ehrenamtlichen Aufgaben mit 
großer Sachkenntnis, Zuver -
lässigkeit und Kompetenz 
wahr. Außerdem ist Frau Lenz 
aktiv im Verwaltungsrat der 
Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH, im IHK-Gremium 
Neuburg/Schrobenhausen und 
als Finanzrichterin am Fi -
nanzgericht München. Herzli -
chen Glückwunsch und dank -
baren Respekt fir die Leistun -
gen als Repräsentantin des 
Groß- und Außenhandels! 

Katharina Wild - Glück -
wunsch zum Nachwuchs 
Am 22. August hat Rechtsan -
wältin Katharina Wild, geb. 
Grashey, Alexander zur Welt 
gebracht. Katharina Wild, 
Mitglied der LGAD-Ge -
schäftsführung, betreut die 
Bereiche Arbeits- und Sozial -
recht und ist darüber hinaus 
verantwortlich für die bayeri -
sche Tarifpolitik. Wir gratulie -
ren herzlich und wünschen al -
les Gute! 
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und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
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Tel.: 55 77 01. Verantwortlich für 
Redaktion und Anzeigenteil: 
Joachim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
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Doppe l feier 
bei Eisen Knorr in Weiden 

Unsere Mitgliedsfirma Eisen 
Knorr AG hat am 20. September 
ihren neuen Sitz für den Stahl -
handel eröffnet. Zum Feiern gab 
es noch einen weiteren anderen 
Grund: Firmenchef Dieter 
Kirchgeßner wurde 70. Alois 
Wiedemann, Leiter der Ge -
schäftsstelle Nürnberg, über -
brachte Glückwünsche von Prä -
sidium und Vorstand des LGAD. 
Eisen Knorr gehört zu den größ -
ten privaten Arbeitgebern in 
Weiden (196 Beschäftigte, dar -
unter 32 Azubis). „Die Firma 
hatte Glück, weil sie immer wie -
der Leute hervorbrachte, die den 
Betrieb weiterentwickelt ha -
ben", erklärte der Jubilar, der 
sich auch in Verbänden und Or -
ganisationen engagiert. Dieter 
Kirchgeßner übernahm 1967, 
nach dem frühen Tod seines Va- 

ters, die Verantwortung für das 
Unternehmen. Das Stammhaus 
in der Weidener Altstadt wurde 
bald zu klein, Eisen Knorr zog 
auf ein neues Gelände am Stadt -
rand und expandierte. 2004 wur -
de aus der KG die Eisen Knorr 
Familien-AG. 

Prüfung wirtschaft l icher Einwände 

Die EU -Kommission aktualisiert 
halbjährlich Verordnungen fir 
Zollaussetzungen und -kontin -
gente. Der Hintergrund: Die 
Wirtschaft soll möglichst kosten -
günstig versorgt werden mit Vor -
produkten, die auf dem EU -
Markt fehlen. Unternehmen kön -
nen also Zollermäßigungen bzw. 
-freiheiten beanspruchen. Sofern 
ein Antrag auf Zollaussetzung 
bzw. -kontingent die Wirtschaft 
eines Mitgliedsstaates schädigt, 

kann ein wirtschaftlicher Ein -
wand geltend gemacht werden. 
Wegen der Vielzahl der Neuan -
träge und der Produktbereiche ist 
eine elektronische Übermittlung 
der Daten per E-Mail nicht mög -
lich. Auf der Internetseite des 
BMWi gibt es eine Übersichtslis -
te zum Download mit den 
aktuellen Anträgen unter 
www.bmwi.de (Menüpunkt 
„Außenwirtschaft" > ,,Zollab -
wicklung"). 

Gebündelte Informationen über 
Steuern in Europa 

Eine neue Online-Datenbank, ,,Taxes in Europe", liefert Informa -
tionen über die rund 500 Steuern in den EU-Mitgliedsstaaten, wie 
z. B. Angaben zur Rechts- und Bemessungsgrundlage, zu den wich -
tigsten Befreiungen, zur wirtschaftlichen und statistischen Klassi -
fizierung oder auch zu den erzielten Einnahmen. Das Portal umfas -
st alle bedeutsamen Steuern, darunter Einkommensteuern, Unter -
nehmenssteuern, Mehrwertsteuern und Verbrauchssteuern, aber 
auch die wichtigsten Sozialversicherungsabgaben. Die Datenbank 
wird jährlich aktualisiert und demnächst um Informationen für 
Zypern, Irland, Malta und Portugal ergänzt. Die Informationen sind 
abrufbar unter http://ec.europa.eu (Menüpunkt ‚,A bis Z"> Steuern 
> Datenbanken). Über Zölle und Zolltarife informiert die „TARIC"-
Datenbank. 

KURZ NOTIERT 
,,Bayern - 
Fit for Partnership" 

Das internationale Weiterbil -
dungsprogramm ‚,Bayern - Fit 
for Partnership" (,,BFP") wird 
immer beliebter. ‚,BFP", durch -
geführt von Bayern Internatio -
nal, holt ausländische Ent -
scheidungsträger aus Wirt -
schaft und Verwaltung nach 
Bayern und bildet sie, zum Bei -
spiel in der EU -gerechten Ab -
fallwirtschaft, weiter. Auch 
kommen die Teilnehmer in 
Kontakt mit bayerischen Fir -
men und Dienstleistem, die im 
jeweiligen Heimatland helfen 
können. Bis Ende 2006 wurde 
insgesamt 31 ,,BFP"-Progra 
me im Auftrag des Bayerischen 
Wirtschaftsministerium s 
durchgeführt mit Umsätzen 
von rund vier Millionen Euro. 
Die Erwartungen an die Zu -
kunft sind hoch: Befragungen 
zufolge rechnen Unternehmen 
damit, dass der Umsatz aus 
dem ,,BFP"-Programm auf 15 
Millionen Euro ansteigen wird. 
Das Programm richtet sich an 
Fortbildungseinrichtungen, 
aber auch an Unternehmen im 
Freistaat, die auf ihre Produkte 
und Dienstleistungen interna -
tional aufmerksam machen 
wollen. Informationen unter 
www.bayern-international. 
oder unter Tel. 089/9492 
bzw. -142. 

Bitte beachten Sie 
unsere Beilagen 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 
lgadnbg@lgad.de 
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Wer erinnert sich noch an die 
Zeit, als die ,,Agenda 2010" 
auf den Weg gebracht wurde, 
als die ,,Stellschrauben" jus -
tiert wurden, deren Neuem -
sfrllung nach nun rund 5 Jah -

im Einklang mit dem 
weltweiten Aufwärtstrend zu 
einem robusten Aufschwung 
geführt hat. 

Damals haben Auguren lediglich 
den sprichwörtlichen ,,Schritt in 
die richtige Richtung" konsta -
tiert. Dass es aber ein mächtiger 
Schub werden könnte, das 
mochten sie nicht glauben. Und 
heute sind es die gleichen Augu -
ren, die schon wieder das Ende 
des Wirtschaftswachstums sehen 
wollen. 

Was ist geschehen? In den USA 
wurden mehr oder weniger hem -
ungslos Darlehen an Immobi -
ierwerber vergeben, deren 

Rückzahlung wegen der gestie -
genen Zinsen und wegen des 
Preisverfalls auf dem Immobili -
enmarkt nicht mehr funktioniert. 
Der Kapitalmarkt ist dadurch 
stark erschüttert worden. Es ist 
ungewiss, wohin diese Situation 
noch führen wird. Die Europä -
ische Zentralbank hat jedenfalls 
die Erhöhung der Leitzinsen erst 
einmal verschoben und die ame -
rikanische FED senkte im 
Herbst den Satz für Tagesgeld 
erstmals seit vier Jahren. 

Für uns ist der Export die Loko -
motive des Aufschwungs. Da 
kann es für uns natürlich nicht 
ohne Folgen bleiben, wenn den 
Konsumenten in den USA das 
Geld ausgeht und dem Angebot 
unserer Produkte nur noch eine 

geschwächte Nachfrage gegen -
über steht. 

Dennoch gibt es keinen Grund 
für übertriebene Ängste. Von dro -
hendem „Absturz" oder „Ein -
bruch" kann jedenfalls nicht die 
Rede sein. 

Wenn wir aber daran gehen, die 
erzielten und wirksam geworde -
nen Reformergebnisse zum In -
halt einer politischen Verteilungs -
euphorie zu machen, dann ist 
tatsächlich zu befürchten, dass es 
nicht nur bei einer Verlangsa -
mung des Wachstumstempos 
bleiben wird, sondern dass statt -
dessen eine Vollbremsung unse -
ren konjunkturellen Aufschwung 
zum Stillstand bringt. 

Ein fatales Beispiel hierfür ist die 
von der Koalition beschlossene 
Verlängerung des Arbeitslosen -
geldes für ältere Arbeitnehmer. 
Der Aufschwung verschaffte 
rund 200.000 älteren Arbeitneh -
mern in den letzten 12 Monaten 

wieder eine Be -
schäftigung. Jetzt 
drohen Mehrkosten 
von drei Mrd. Euro, 
von denen nur eine 
Mrd. ‚,gegenfinan -
ziert" ist. Die Folgen 
dieser ,,Rückwärts -
reform" müssen 
über kurz oder lang 
die Beitragszahler 
ausgleichen. 

Wir sehen durchaus 
auch das Bemühen, 
Berechenbarkeit 
und Vertrauen zu 
schaffen. Dazu 
gehört die beschlos -

sene Senkung des Arbeitslosen -
beitrages von 4,2 % auf 3,3 %, 
die Arbeitgeber wie Arbeitneh -
mer entlasten und den Arbeits -
markt beleben wird. 
Wir brauchen dringend solche 
positiven Signale, denn unserer 
Wirtschaft stehen harte Be -
währungsproben bevor. Allen 
voran ist dies der absehbare Fach -
kräftemangel. Der erfreuliche 
Ausbildungsboom im interme -
diären Handel ist die beste Vor -
sorge für die Erhaltung der Wett -
bewerbsfähigkeit in unseren per -
sonalintensiven und serviceorien -
tierten Betrieben. Wir werden im 
Verband gerade auf diesem Ge -
biet alle Anstrengungen unter -
nehmen, um unseren Mitgliedern 
mit Hilfestellungen und Wegwei -
sungen zur Seite zu stehen. 

Ich wiederhole meine auf unse -
rem Verbandstag, am 4. Juli 
2007, gemachten Ausführungen: 
„Es liegen keine leichten Aufga -
ben vor uns, aber mit Sicherheit 
aufregende und chancenreiche 
Zeiten, in denen sich Handel und 
Dienstleistung als Motor für In -
novation und Beschäftigung be -
währen können. Es gibt, wie die 
konjunkturelle Entwicklung der 
letzten Monate zeigt, überhaupt 
keinen Grund, unseren Standort 
schlecht zu reden, aber, es gibt 
viele Gründe, den Wirtschafts -
standort Deutschland besser und 
noch innovationsfähiger zu ma -
chen. Dafür wollen wir uns alle 
engagieren und dafür stehen wir 
als LGAD mit unserer Leistungs -
palette und in Erfüllung unseres 
Auftrags". 

In diesem Sinne danke ich Ihnen 
allen für die Unterstützung unse -
rer Arbeit und für Ihre Treue zum 
Verband als "Partner einer star -
ken Gemeinschaft im LGAD". 

Ihnen, Ihren Familien sowie 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeitern wünsche ich frohe 
Weihnachten und ein gutes, er -
folgreiches neues Jahr. 

Ihr 

Professor Dr.Dr.h.c.mult. 
Erich Greipl 
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KURZ NOTIERT 
Per Mausklick zum 
richtigen Förderprogramm 
Das Bundeswirtschaftsministe -
rium hat seine Förderdatenbank 
im Internet aktualisiert und zu -
sätzliche Informationen zu För -
derprogrammen von Bund, 
Ländern und EU eingestellt. 
Über die Datenbank kann in ei -
nem Pool von rund 1.000 För -
derprogrammen recherchiert 
werden. Im Mittelpunkt stehen 
Hilfen fir kleine und mittlere 
Unternehmen, Existenzgrün -
dungsprogramme im Bereich 
der gewerblichen Wirtschaft 
sowie technologieorientierte 
Fördermaßnahmen. Den Ein -
stieg in die Datenbank finden 
Sie unter: 
www.foerderdatenbank.de. 

Studie zum Forderungs- und 
Kreditmanagement 
Der BGA hat in Zusammenar -
beit mit dem Verband der Verei -
ne Creditreform e. V. eine Stu -
die zum Forderungs- und Kre -
ditmanagement im deutschen 
Groß- und Außenhandel heraus-
gegeben. Die Publikation bein -
haltet Daten und Analysen einer 
Umfrage der Creditreform zum 
Zahlungsverhalten der Groß -
handelskunden und zur Organi -
sation des Forderungsmanage -
ments. Darüber hinaus gibt sie 
wichtige Hinweise auf geeigne -
te Methoden, Zahlungsausfälle 
zu vermindern und die Liqui -
dität zu verbessern. 
Die Publikation kann zum Preis 
von 10 Euro über die LGAD -
Hauptgeschäftsstelle bezogen 
werden bei Herrn Schwarz, 
Tel.: 089/545937-19 oder per 
E-Mail: b.schwarz@lgad.de. 

Beim Forderungs- und Kre -
ditmanagement stehen die 
Kundenforderungen im Mittel 
punkt. Für die Kunden im 
Großhandel ist dies ein Liefe -
rantenkredit, der neben dem Ei -
genkapital bzw. den Eigenmit -
teln und der Bankkreditierung 
eine wichtige Rolle spielt. Soll -
te in Ihrem Betrieb Diskussi -
ons- oder Handlungsbedarf be -
stehen, können Sie Näheres der 
Gf1-J-Beilage entnehmen. 

Jahressteuergesetz 2008 bringt 200 Neuerungen 
Am 8. August 2007 hat das Bun -
deskabinett das Jahressteuerge -
setz 2008 beschlossen, das 200 
Änderungen im Steuerrecht ent -
hält. Dadurch werden Unterneh -
men, Gemeinden und Arbeitneh -
mer um Bürokratiekosten von 
280 Millionen Euro entlastet. 
Eine der wichtigsten Neuerungen 
betrifft Arbeitgeber wie Arbeit -
nehmer gleichermaßen: Die 
Lohnsteuerkarte aus Papier wird 

abgeschafft. Die Beschäftigten 
teilen ihrem Arbeitgeber nur 
noch ein einziges Mal ihre (bis 
dahin neu vergebene) Identifika -
tionsnummer beim Finanzamt 
sowie ihr Geburtsdatum mit. Der 
Arbeitgeber meldet dann alle Da -
ten, die für die Lohnsteuer wich -
tig sind, elektronisch an das Bun -
deszentralamt fir Steuern in 
Bonn. Ein Praxistest startet 2010, 
ein Jahr später soll die endgültige 

Einführung erfolgen. 
Die Gesetzesänderungen sollen 
dem Fiskus aber auch Steuer -
mehreinnahmen von jährlich 110 
Millionen Euro sichern. So wer -
den z. B. die Vorschriften fir 
Steuersparmodelle verschärft. 
Wer eine „ungewöhnliche Ge -
staltung" wählt, muss demnach 
in Zukunft selbst beweisen kön -
nen, dass er dafür „beachtliche 
außersteuerliche Gründe" hat. 

Gebünde l te Informationen über Steuern in Europa 
Eine neue Online-Datenbank lie -
fert Informationen über die rund 
500 Steuern in den EU -Mitglied -
staaten. Das Portal informiert 
z. B. über Angaben zur Rechts -
und Bemessungsgrundlage, die 
wichtigsten Befreiungen, wirt -
schaftliche und statistische Klas -
sifizierungen oder auch über er -
zielte Einnahmen. Es umfasst alle 
von den Einnahmen her bedeut -
samen Steuern, darunter Einkom -
mensteuern, Unternehmenssteu -
em, Mehrwertsteuern und Ver- 

Unternehmenssteuern international 
Nominale Steuersätze für Kapitalgesellschaften Anfang 2004 in % 
(Körperschaftsteuern, Gewerbeertragsteuer und andere vergleichbare Steuern) 

12,5 

Japan 

USA 
Deutschland 

Frankreich 
Spanien 

Griechenland 
Niederlande 

Belgien 
Österreich 

Italien 
Luxemburg 

Dänemark 

Großbritannien 
Finnland 

Schweden 
Norwegen 

Portugal 
Irland 

- 
• 
• 

40,9% 

— 39,9 
• 38,7 
35,4 
35 

— 35 
- 34.5 
• 
- 

34 
34 

• 33 

30,4 

30 
30' 

29 
28 
28k 
27.5 

Grubu 

brauchsteuern. Die Informatio-
nen basieren aufAngaben der na-
tionalen Finanzministerien. Da-
neben enthält das Portal Daten zu 
den wichtigsten Sozialversiche-
rungsabgaben. Die Online -Da - 

(>Politikbereiche > Wirtschaft, 
Finanzen und Steuern> Steuern 
> Datenbanken). Unter dieser 
Adresse erfährt man im Übrigen 
noch mehr zum Thema Zölle und 
Zolltarife (TARIC-Datenbank). 

Anforderungen an digitale Rechnungen 
mert werden 

0 

tenbank wird jährlich aktualisiert 
und demnächst um Informatio -
nen fir Zypern, Irland, Malta und 
Portugal ergänzt. Die Infor -
mationen sind abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/index_de.htm 

len Signatur eines zugelassenen 
Trustcenters versehen sein. An -
dernfalls kann der Vorsteuerab -
zug verloren gehen. Unter der 
folgenden Adresse kann man die 
Signaturen prüfen lassen: 
www.sig-check (siehe Link links 
auf der Seite „zur Prüfung"). So -
wohl die Rechnung als auch das 
Prüfprotokoll sollten ausge -
druckt und zusammen geklam-

Digitale Rechnungen und Doku-
mente sind fir die Finanzverwal-
tung solche, die per E-Mail 
und/oder als E-Mail -Anhang 
ausgetauscht werden, aber auch 
solche, die auf einem nicht-ana-
logen Faxgerät (Computerfax) 
ankommen. Um als Unterneh-
mer den Vorsteuerabzug geltend 
machen zu dürfen, müssen diese 
digitalen Belege mit einer digita- 

(Buchungsbeleg 
Vorsteuerabzugsberechti -mit 

gung). Sinnvollerweise speichert 
und archiviert man zusätzlich 
E-Mail, Rechnung und Signatur -
prüfung so, dass sie später bei 
Finanzamtsprüfungen jederzeit 
vorzeigbar sind. Und noch ein 
Hinweis: Dateien müssen mehr 
als zehn Jahre auffindbar und 
druckfähig sein. 

Umweltzonen: Ubersicht im Internet 
Ab 2008 gelten vielerorts in den 
so genannten Umweltzonen 
Fahrverbote für bestimmte Fahr -
zeuge. Eine Übersicht der ge -
planten Umweltzonen in den ein -
zelnen Kommunen (wir berich -
teten) entsteht zurzeit im Inter -
net. Dabei handelt es sich um 

eine mit den Bundesländern ab -
gestimmte Initiative des Um -
weltbundesamtes. Auf einer 
Deutschlandkarte sind die Städ -
te markiert, die bislang Daten zur 
Umsetzung der 22. BImSchV 
(Bundes-lmmissionsschutzver -
ordnung) angegeben haben. Zu 

jeder Stadt gibt es eine Ein -
zeldarstellung über die Größe 
der Umweltzone sowie die Vor -
aussetzungen zur Einfahrt. Wei -
tere Informationen sowie Down -
loadmöglichkeiten unter: 
www.env-it.de/ (> Luftdaten> 
Links).
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Bußgeld bei Verstößen gegen Offenlegungspflicht 
Das Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genossen -
schaftsregister sowie das Unter -
nehmensregister, kurz EHUG, 
gilt bereits seit dem 1. Januar 
2007. Zum Jahreswechsel 
2007/2008 läuft allerdings erst -
mals die Frist ab, innerhalb der 
Unternehmen (Kapitalgesell- 

schaft oder Kapitalgesellschaft 
& Co. KG) ihre Jahresabschlüs -
se an den elektronischen Bun -
desanzeiger übersenden müssen 
- in diesem Fall für die Ge -
schäftsjahre, die nach dem 31. 
Dezember 2005 endeten. Das 
Gesetz sieht dabei vor, dass 
Verstöße gegen die Offenle- 

gungspflicht zukünftig vom 
Bundesamt für Justiz von Amts 
wegen verfolgt und mit einem 
Bußgeld bis zu 25.000 Euro ge -
ahndet werden können. 
Damit gilt die Nichtveröffentli -
chung - im Gegensatz zu früher 
- nicht mehr als Kavaliers -
delikt. 

Zahlungsunfähigkeit als lnsolvenzgrund 
Zahlungsunfähig ist nach dem 
Gesetz, wer nicht in der Lage ist, 
die „fälligen Zahlungspflichten" 
zu erfüllen. Nach einem kürzlich 
ergangenen Urteil des Bundes -
gerichtshofes (BGH) ist der Be -
ST der Fälligkeit in diesem Zu- 

sammenhang aber anders auszu -
legen als im allgemeinen Zivil -
recht. 
,,Fälligkeit" in diesem Sinne ist 
nach diesem Urteil erst dann ge -
geben, wenn der Gläubiger nicht 
nur Zahlung verlangen könnte, 

sondern diese auch tatsächlich 
ernsthaft einfordert. Im vom 
BGH zu entscheidenden Fall 
wurde die „Fälligkeit" verneint, 
weil sich die Gläubigerin mit 
dem Schuldner geeinigt hatte, 
dass dieser die Forderung „im 
Rahmen seiner finanziellen Mög -
lichkeiten" begleichen solle. 

Berufskraftfahrer müssen sich qualifizieren 
Zukünftig müssen Fahrerinnen 
und Fahrer des Güterkraft- oder 
Personenverkehrs auf öffentli -
chen Straßen eine besondere 
Qualifizierung nachweisen, um in 
diesen Bereichen entweder als 
Unternehmerin bzw. Unterneh- 

mer, selbständige Kraftfahrerin 
bzw. selbständiger Kraftfahrer 
oder als abhängig beschäftigte 
Fahrerin bzw. abhängig beschäf -
tigter Fahrer tätig sein zu dürfen. 
Betroffen davon sind Fahrerinnen 
und Fahrer von Kraftfahrzeugen 

mit einem zulässigen Gesamtge -
wicht von über 3,5 Tonnen im 
Güterverkehr, sowie von Fahr -
zeugen mit mehr als acht Fahr -
gastplätzen im Personenverkehr. 
Informationen dazu finden Sie 
unter: www.muenchen.ihk.de 
(>Standortpolitik>Verkehr>Be -
rufskraftfahrer). 

Abfindungsvergleich führt grundsätzlich nicht zu Sperrzeit 
Klagt ein ordentlich unkündba -
rer Arbeitnehmer gegen eine 
außerordentliche Kündigung 
mit sozialer Auslauffrist und 

ließt er dann im Verfahren 
*,en Abfindungsvergleich, 
führt dies grundsätzlich nicht zu 
einer Sperrzeit beim Arbeits- 

losengeld. Dies entschied das 
Bundessozialgericht und führte 
aus, dass es einem Arbeitneh -
mer regelmäßig nicht zum 
Nachteil gereichen könne, wenn 
er gegen die Kündigung vorge -
he und sodann im arbeitsge -
richtlichen Verfahren die Klage 

zurücknehme oder einen Ver -
gleich schließe. Ein gerichtli -
cher Vergleich, der die Arbeits -
losigkeit nicht zu einem frühe -
ren Zeitpunkt herbeiführe, löse 
daher grundsätzlich keine 
Sperrzeit aus. 

Outsourcing auf eigene Leiharbeitsfirma 
Gründet ein Arbeitgeber eine Ser -
vice-GmbH, die Arbeitnehmer -
überlassung betreibt und übet tiägt 
er ihr - statt einem fremden Dritt -
unternehmen - die bisher im eige -
nen Betrieb verrichteten Tätigkei- 

ten, stellt dies nach Auffassung 
des Landesarbeitsgerichts Mün -
chen keinen Betriebsübergang 
dar. Schließt der Arbeitgeber mit 
den betroffenen Arbeitnehmern 
Authebungsverträge und werden 

diese von der Service-GmbH ein -
gestellt, soll keine Umgehung des 
§ 613a BGB vorliegen, selbst 
wenn sie auf ihren früheren Ar -
beitsplätzen weiter arbeiten. Die 
Revision zum Bundesarbeitsge -
richt wurde zugelassen. LGAD -
Beratung dringend empfohlen! 

Kein Kostenersatz für Fahrerkarte 
Die Kosten für die Fahrerkarte, 
die nach einer EG-Verordnung 
jeder Fahrer für die digitalen Ta -
chografen in neu zugelassenen 
LKW benötigt, müssen vom Ar -
beitnehmer selbst getragen wer -
den. Es sei denn, Arbeits-, Tarif -
vertrag oder Betriebsvereinba- 

rung regeln dies ausdrücklich 
anders. 
Der Arbeitnehmer habe keinen 
Anspruch auf Aufwendungser -
satz, vielmehr ein eigenes Inte -
resse an der Verwendung der 
Fahrerkarte. Sie werde eigens 
für den Arbeitnehmer ausge- 

stellt und erlaubt ihm, einen 
LKW ab 3,5 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht zu führen. 
Die Nutzung der Fahrerkarte sei 
nicht auf das bestehende Ar -
beitsverhältnis beschränkt. Ihre 
Gültigkeitsdauer betrage fünf 
Jahre. 

KURZ NOTIERT 
Entgeltfortzahlung 
Ein Arbeitnehmer, der dauernd 
und ununterbrochen arbeitsun -
fähig ist, kann nicht nach 6 Wo -
chen Entgeltfortzahlung verlan -
gen, wenn er wegen einer ande -
ren Erkrankung erneut, aber im 
unmittelbaren Anschluss an die 
vorherigenArbeitsunfähigkeits -
zeiten, krankgeschrieben wird. 

Im Werkverkehr keine 
Leiharbeitnehmer 
Im Werkverkehr müssen die 
verwendeten Kraftfahrzeuge 
nach § I Abs. 2 Nr. 3 Güter -
kraftverkehrsgesetz vom eige -
nen Personal des Unternehmens 
geführt werden. Lediglich im 
Krankheitsfall ist es für einen 
Zeitraum von bis zu vier Wo -
chen zulässig, Leiharbeitneh -
mer einzusetzen. Das Unterneh -
men muss dabei dokumentie -
ren, welcher Fahrer erkrankt ist 
und wie lange der Leiharbeit -
nehmer eingesetzt wurde. 

Kein Sonderkündigungsrecht 
Erhebt ein gekündigter Arbeit -
nehmer Kündigungsschutzkla -
ge und macht er sich während 
dieses Verfahrens selbständig, 
steht ihm nach einem stattge -
benden Urteil kein Sonderkün -
digungsrecht zu. Er kann nur 
ordentlich kündigen, ist dann 
aber während der Kündigungs -
frist an das vertragliche Wett -
bewerbsverbot gebunden. Das 
gilt auch dann, wenn der Arbeit -
geber ein vorher vereinbartes, 
nachvertragliches Wettbewerbs -
verbot aufgekündigt hat. 

Rentennähe rechtfertigt ge -
ringere Soziaiplanleistungen 
Sieht ein Sozialplan vor, dass 
Arbeitnehmer; die nach Beendi -
gung ihres Arbeitsverhältnisses 
Anspruch auf eine gekürzte Al -
tersrente haben, keine Abfin -
dung, sondern nur einen Aus -
gleich für jeden Monat der vor -
zeitigen Renteninanspruchnah -
me erhalten, soll dies nach LAG 
Köln weiterhin zulässig sein. 
Das LAG hat aber die Revision 
beim BAG zugelassen. Wir be -
raten Sie gerne bei Ihren Sozial -
planverhandlungen. 
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PERSONALIEN 

Frank Hurtmanns - 
neuer Vorsitzender des 
Berufsbildungsausschusses 
Dipl.-Kfm. Frank Hurtmanns, 
LGAD-Präsidial- und -Vor -
standsmitglied, wurde am 24. 
September 2007 einstimmig 
zum Vorsitzenden des Aus -
schusses fir Berufsbildung ge -
wählt und ist neuer bildungs -
politischer Sprecher des 
LGAD. Er trat damit die Nach -
folge von Karl -Friedrich Mül -
ler -Lotter an, der über ein Jahr-

zehnt die Bildungspolitik des 
Verbandes bestimmte. Frank 
Hurtmanns gehört weiterhin 
dem Vorstand der Akademie 
Handel sowie dem Vorstand 
der Vereinigung der Bayeri -
schen Wirtschaft e. V. an. Seit 
1999 ist er Vorstandsmitglied 
der BayWaAG und verantwor -
tet die Bereiche Personal, Or -
ganisation, Informationssyste -
me, Recht und Kredit. Wir gra -
tulieren Herrn Hurtmanns 
herzlich zu seiner Wahl. 

Bitte 
beachten Sie unsere 

Beilagen. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich für 
Redaktion und Anzeigenteil: 
Joachim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 

Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Der richtige Geschäftspartner 
im Ausland 

ar• 
Erfolgreiches Konzept - die Koeperotonsbörse nef demi. Deutschen Außenwirtschaftstag 

„Mit Kooperation erfolgreich im 
Ausland" - unter diesem Motto 
fand am 13. und 14. November 
unter Federführung des Groß -
und Außenhandels im Kongress -
zentrum Bremen der 7. Deutsche 
Außenwirtschaftstag statt. Auf 
der Themenagenda standen u.a. 
Suche nach Geschäftspartnern, 
Rechts- und Finanzierungsfra -
gen, Logistik, Marktbearbeitung 
und Bonitätsprüfung. Wie schon 
in den Vorjahren konnte eine Rei -
he von hochrangigen Ehrengä -
sten begrüßt werden, u.a. der Kö -
nig von Jordanien Abdullah IT. 
Eine nach dem Muster des 
Bayerischen Außenhandelsfo -
rums 2006 in München durchge -
führte Kooperationsbörse hat er -
neut die große Bedeutung von 

Exportpartnerschaften zwischen 
Außenhändlern und mittelständi -
schen Firmen des produzierenden 
Gewerbes für das internationale 
Geschäft untermauert. Der 
LGAD hat sich deshalb fest vor -
genommen, dieses erfolgreiche 
Kooperationskonzept auch im 
Jahre 2008 wieder aktiv zu be -
werben und zusammen mit sei -
nen Partnern aus Industrie und 
Handwerk im Frühsommer eine 
Neuauflage des Bayerischen 
Außenhandelsforums anzubie -
ten. Mitgliedsfirrnen, die sich ak -
tiv in die Kooperationsbörse ein -
bringen wollen, wenden sich bitte 
an unsere Hauptgeschäftsstelle in 
München, Herrn Dr. Langejürgen, 
Tel.: 089/ 5459370 oder E-Mail 
r.langejuergenlgad.de. 

LKW-Führerscheine laufen ab 
LKW-Fahrer mit der alten Füh -
rerscheinklasse 2 benötigen ab 
ihrem 50. Geburtstag den neuen 
EU-Scheckkartenführerschein, 
wenn sie weiterhin schwere 
LKW der Klassen C und CE 
(LKW über 7,5 Tonnen und 
schwere Lastzüge, die nicht un -
ter die Klase Cl E fallen) fahren. 
Es ist ratsam, sich rechtzeitig 
darum zu kümmern, dass das zu -
ständige Landratsamt die alte 
Fahrerlaubnis an die neuen Klas -
sen anpasst. Die neue Fahrer -
laubnis ist dann fir jeweils fünf 
Jahre gültig. Wer schon 50 ist 
und die Regelung übersehen hat, 
hat noch zwei Jahre Zeit, um die 
neue Fahrerlaubnis für LKWs 
ohne Prüfung zu erhalten. Wer 
aber diese zweijährige Frist ver- 

streichen lässt, muss theoretische 
und praktische Tests ablegen. 
Diese Regelungen gelten in glei -
cher Weise für Inhaber einer 
Fahrerlaubnis der alten Klasse 3, 
die Lastzüge mit Zugfahrzeug 
bis 7,5 Tonnen fahren, welche 
nicht in die neue Klasse CIE fal -
len. Betroffen sind also Kombi -
nationen, deren zulässige Ge -
samtmasse mehr als 12 Tonnen 
beträgt oder deren zulässige Ge -
samtmasse des Anhängers die 
Leermasse des Zugfahrzeuges 
übersteigt. Wer in diesen Fällen 
die Fristen versäumt, muss neben 
theoretischen und praktischen 
Prüfungen auch eine Fahrschul -
ausbildung zum Erwerb der voll -
en LKW-Führerscheinklasse C 
oder CE absolvieren. 

KURZ NOTIERT 

Geschenk mit Zukunft: 
Fachwissen 
Ein kleines Dankeschön für 
die Mitarbeiter? Viele Arbeit -
geber nutzen gerade die Weih -
nachtszeit, um sich erkennt -
lich zu zeigen. Eine attraktive 
Möglichkeit dazu: Unterneh -
men fördern ihre Mitarbeiter 
und schenken ihnen eine Wei -
terbildung, z. B. als Jahresprä -
mie zu Weihnachten. Mit ei -
nem Geschenkgutschein der 
Akademie Handel kann sich 
der oder die Beschenkte eine 
Weiterbildung je nach eigenen 
Bedürfnissen und Interessen 
selbst aussuchen, z. B. eine 
Qualifizierung zum Handels -
fachwirt oder zum Profi in 
nem der Funktionsbereiche 
Verkauf, Rechnungswesen 
oder Warenpräsentation. Da -
durch, dass die Gutscheine be -
liebig zu staffeln sind, schaf -
fen Arbeitgeber Motivation 
und neue Anreize für die Mit -
arbeiter: Sammelt ein Mitar -
beiter mehrere Gutscheine, 
wird im Idealfall die komplet -
te Weiterbildung vom Arbeit -
geber übernommen. Weitere 
Informationen bei Wolfgang 
Förster, Tel.: 089 / 55145 27, 
wolfgang.foerster@akade -
mie-handel.de, Akademie 
Handel, Brienner Straße 47, 
80333 München. 

Unsere Büros 
in München und Nürnberg 

sind auch am 
27. und 28. Dezember 2007 

für Sie besetzt. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7701/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 


